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Editorial

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

Weihnachtswunsch: Kontinuität

in der Adventszeit erleben wir in den Praxen all-
jährlich einen besonderen Andrang, bevor die  
ruhigeren, besinnlichen Tage der Weihnachtszeit 
folgen. Angesichts des immer komplexer werden-
den gesellschaftlichen und beruflichen Umfeldes 
mit Auswirkungen bis in den persönlichen Bereich 
mussten wir uns auch in diesem Jahr auf viele 
Veränderungen einstellen. Neue Erkenntnisse 
aus den medizinischen Fortbildungen mussten 
im Alltag ebenso umgesetzt werden wie Änderun-
gen von Gesetzen und Verträgen. Die Zunahme 
des bei Vertragsärzten und -psychotherapeuten 
in Thüringen nachgefragten Behandlungsbedarfs 
war wieder einmal stärker als die Entwicklung 
unserer Kapazitäten. Das Bedürfnis nach einer 
Erholungspause ist deshalb sehr verständlich.

Vor Weihnachten wird auch die Sehnsucht nach 
Beständigkeit und einem friedvollen Miteinander 
besonders deutlich. Mitten in der dunklen Jah-
reszeit gerät wieder in den Blick, dass ein Licht 
diese Welt erwärmt und erhellt – das gibt nicht nur 
Christen Hoffnung. Wir möchten diesen Impuls in 
das neue Jahr mitnehmen.

Sie wünschen sich vor allem – das hören wir oft – 
ein störungsfreies Arbeiten in den Praxen ohne 
stetig wachsende bürokratische Anforderungen 
sowie kontinuierliche Honorarzahlungen ohne 
ständiges Auf und Ab. Notwendige Anpassun-
gen im System sollen nicht dazu führen, dass be-
währte Routineabläufe gestört oder Zeiten für die 
Patientenbehandlung geschmälert werden. Die-
sen Wunsch zu erfüllen, wird nicht immer leicht 
sein. Aber er ist uns als ärztlichem KV-Vorstand 
Herzensangelegenheit und Auftrag.

Wir danken all den Kolleginnen und Kollegen, 
die während der Feiertage ihren Notdienst ver-
antwortungsvoll wahrnehmen, damit die an-
deren Freizeit genießen können. Ihnen und 
Ihren Familien wünschen wir eine gute Zeit 
und ein gesundes und glückliches neues Jahr. 
 
Ihre

Dr. med. Annette Rommel     Dr. med. Thomas Schröter
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Amtl iche  Bekanntmachung

Zwischen der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen, den Landesverbänden der Krankenkassen sowie den 
Ersatzkassen in Thüringen wurden für das Kalenderjahr 2017 Richtgrößen für Arznei- und Verbandmittel sowie 
für Heilmittel vereinbart. Die für die jeweiligen Fachgruppen geltenden arztbezogenen Richtgrößen werden nach-
folgend amtlich bekannt gemacht:

1. Richtgrößen 2017 für Arznei- und Verbandmittel

(gelten für niedergelassene Ärzte, im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung angestellte Ärzte in den 
zugelassenen medizinischen Versorgungszentren, in KV-Eigeneinrichtungen gemäß § 105 Abs. 1 SGB V, 
in Kommunalen Eigeneinrichtungen gemäß § 105 Abs. 5 SGB V und bei Vertragsärzten sowie Ärzte in 
zugelassenen Einrichtungen gemäß § 311 SGB V, jedoch nicht für Ermächtige)

Bezeichnung
Alters- 

gruppe 1 
(0–15 Jahre)

Alters- 
gruppe 2  

(16–49 Jahre)

Alters- 
gruppe 3 

(50–64 Jahre)

Alters- 
gruppe 4 

(ab 65 Jahren)
Allgemeinmediziner/Praktische Ärzte 22,34 € 41,01 € 110,63 € 185,84 €
Anästhesisten 23,47 € 82,46 € 166,30 € 144,65 €
Augenärzte 3,71 € 13,43 € 20,67 € 26,05 €
Chirurgen 13,36 € 22,78 € 35,46 € 43,92 €
Frauenärzte 35,56 € 16,12 € 57,85 € 75,08 €
HNO-Ärzte 22,01 € 29,02 € 13,18 € 5,93 €
Hautärzte 30,97 € 61,23 € 72,16 € 48,95 €
fachärztliche Internisten/Lungenärzte 111,35 € 238,62 € 254,06 € 223,17 €
hausärztliche Internisten 20,89 € 77,91 € 159,20 € 199,86 €
Kinderärzte 38,77 € 68,57 € 68,70 € 111,91 €
Nervenärzte/Psychiater 63,15 € 359,67 € 260,87 € 260,43 €
Orthopäden/Ärzte für physikalische Therapie 3,41 € 14,41 € 19,95 € 33,63 €
Urologen 26,12 € 28,40 € 66,16 € 95,76 €

alle Richtgrößen inkl. Sprechstundenbedarf, Angaben pro fachgruppenbezogenen kurativ-ambulanten Behandlungsfall (brutto)

2. Richtgrößen 2017 für Heilmittel

(gelten für niedergelassene Ärzte, im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung angestellte Ärzte in den 
zugelassenen medizinischen Versorgungszentren, in KV-Eigeneinrichtungen gemäß § 105 Abs. 1 SGB V, 
in Kommunalen Eigeneinrichtungen gemäß § 105 Abs. 5 SGB V und bei Vertragsärzten sowie Ärzte in 
zugelassenen Einrichtungen gemäß § 311 SGB V, jedoch nicht für Ermächtige)

Bezeichnung
Alters- 

gruppe 1 
(0–15 Jahre)

Alters- 
gruppe 2  

(16–49 Jahre)

Alters- 
gruppe 3 

(50–64 Jahre)

Alters- 
gruppe 4 

(ab 65 Jahren)
Allgemeinmediziner/Praktische Ärzte 8,90 € 7,57 € 11,23 € 15,33 €
Anästhesisten 1,94 € 9,74 € 14,33 € 11,15 €
Chirurgen 4,36 € 15,08 € 21,34 € 21,90 €
Frauenärzte 0,04 € 0,52 € 4,42 € 7,59 €
HNO-Ärzte 11,25 € 2,91 € 3,85 € 3,08 €
Hautärzte 0,03 € 3,84 € 7,84 € 7,38 €
fachärztliche Internisten/Lungenärzte 0,56 € 3,20 € 3,57 € 3,30 €
hausärztliche Internisten 4,25 € 5,79 € 8,30 € 12,44 €
Kinderärzte 14,67 € 12,72 € 6,27 € 22,00 €
Nervenärzte/Psychiater 27,78 € 13,62 € 17,05 € 24,60 €
Orthopäden/Ärzte für physikalische Therapie 22,62 € 33,84 € 33,31 € 30,93 €
Urologen 0,53 € 0,84 € 0,91 € 0,63 €

Angaben pro fachgruppenbezogenen kurativ-ambulanten Behandlungsfall (brutto)

Bitte beachten Sie hierzu den Artikel im Rundschreiben auf Seite 3.

Ihr Ansprechpartner: Thomas Kaiser, Telefon 03643 559-771
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Abrechnung/Honorarver te i lung

Der elektronische Honorarbescheid ab 01.01.2017 – eHon

Im letzten Rundschreiben informierten wir Sie ausführlich über die Einführung des elektronischen  
Honorarbescheides ab 01.01.2017. Sie können gemäß § 17 des Honorarverteilungsmaßstabes der  
KV Thüringen entscheiden, ob Sie ab 01.01.2017 Ihren Honorarbescheid in papiergebundener Form oder 
digitalisiert (eHon) erhalten möchten.

Zur Nutzung des eHon benötigen wir von Ihnen weitere Angaben: 

 ▪ Für Einzelpraxen und gleichberechtigte Berufsausübungsgemeinschaften füllen Sie bitte den 
ANTRAG „Berechtigung zur Einsichtnahme und Abholung persönlicher Onlinedokumente bzw. des  
elektronischen Honorarbescheides“ aus.

 ▪ Betriebsstätten mit angestellten Ärzten bestimmen bitte mit dem ANTRAG „Vollmachterteilung zur  
Einsichtnahme und Abholung persönlicher Onlinedokumente bzw. des elektronischen Honorarbe- 
scheides“ einen Bevollmächtigten, der im wirtschaftlichen Sinne im Namen der Betriebsstätte handelt. 

Diese o. g.  Anträge – bitte unbedingt online ausfüllen – finden Sie im Internetportal  der KV  Thüringen unter 
www.kvt.de → Ärzte/Psych. → Beratungsservice A–Z → H → Honorarbescheid.

Ihr Ansprechpartner bei technischen Fragen zu eHon: Sven Dickert, Telefon 03643 559-109

Geänderte Zuzahlungsbeträge für physikalisch-medizinische Leistungen ab 2017

Die Krankenkassen haben uns mitgeteilt, dass sich zum 01.01.2017 die Zuzahlungsbeträge für physika-
lisch-medizinische Leistungen bei Erbringung in der eigenen Praxis ändern. Betroffen sind die Zuzahlungen für 
Massagen, Bäder und Krankengymnastik, die als Bestandteil der ärztlichen Behandlung erbracht werden.

Es gelten ab dem 01.01.2017 einheitliche Zuzahlungen für Primärkassen und Ersatzkassen.

GOP Zuzahlung je abgerechneter GOP
– gültig ab 01.01.2017 –

30300 2,07 €

30301 0,84 €
30400 1,05 €
30402 1,66 €
30410 1,54 €
30411 0,52 €
30420 1,54 €
30421 0,52 €

Nach wie vor gilt: Die vorgenannten Leistungen sind bei zuzahlungsbefreiten Versicherten mit „A“ zu   
 kennzeichnen (z. B. 30420A). 

Für alle Patienten, die keiner Zuzahlungsbefreiung unterliegen, ist der Zuzahlungsbetrag in der Praxis 
vom Patienten abzufordern. Die entsprechende Gebührenordnungsposition (GOP) wird ohne Buchsta-
benzusatz abgerechnet. 
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Hinweise rund um die DMP

Die koordinierenden Ärzte (erste Versorgungsebene) sind die Lotsen in den DMP (Disease-Manage-
ment-Programmen):

 ▪ Überweisungen im Rahmen des DMP sind nur bei tatsächlich eingeschriebenen Versicherten auszustel-
len.

 ▪ Bei vorliegendem Überweisungsgrund an die zweite Versorgungsebene wird die Überweisung mit dem 
eindeutigen Hinweis auf das jeweilige DMP sowie der Überweisungsgrund benannt.

 ▪ Werden eingeschriebene Diabetiker an den Augenarzt überwiesen, muss auf der Überweisung ebenfalls 
der Vermerk des korrekten DMP erfolgen.

Gängige Abkürzungen im DMP: DMP – DM1 (Diabetes mellitus Typ 1)
 DMP – DM2 (Diabetes mellitus Typ 2)
 DMP – KHK (Koronare Herzkrankheit)
 DMP – AST (Asthma bronchiale)
 DMP – COPD (Chronisch obstruktive Lungenerkrankung)

Fallstricke bei den DMP-Dokumentationen: Das Nichtbeachten von Updates für die DMP-Software!

Unsere Empfehlung:
Bei Aufforderung zum Einspielen eines Updates, dieses genau nach Vorgabe des Softwareherstellers 
vornehmen. 

Zu späte Übertragung von Dokumentationen an die DMP-Datenstelle: 

Einige Praxen haben die Dokumentationen erst Wochen oder gar Monate nach der Erstellung der Dokumen-
tationen an die DMP-Datenstelle gesandt. Dadurch besteht die Gefahr, dass diese Dokumentationen nicht 
mehr berücksichtigt werden und die entsprechenden Leistungen im aktuellen Abrechnungsquartal nicht 
mehr vergütet werden können.

Deshalb noch einmal der wichtige Hinweis: DMP-Dokumentationen müssen innerhalb von 52 Tagen nach 
Ende des entsprechenden Quartals an die DMP-Datenstelle übermittelt werden. Werden sie später übertra-
gen,  gilt die Dokumentation als nicht fristgemäß übermittelt und kann nicht vergütet werden. Bitte beachten 
Sie deshalb die Verfristungstermine für die Dokumentationen. Die aktuellen Verfristungstermine sind unter 
http://www.dmpservices.de/index.php/aerzte-kliniken einsehbar.

Unsere Empfehlung: 
Versenden Sie die Daten möglichst regelmäßig, am besten monatlich. Verlagern Sie die letzte Lieferung 
am Quartalsende nicht zu weit ins nächste Quartal hinein. 

Achten Sie bitte außerdem aktiv auf die Rückmeldungen der DMP-Datenstelle je Übertragung.

So soll es sein:

1. Übersenden der DMP-Dokumentationen per E-Mail an die Datenstelle. Datenträgerübermittlung ist mög-
lich, aber anfälliger für Fehler. 

2. Nach dem E-Mail-Versand erhalten Sie innerhalb von 24 Stunden eine automatisch generierte Eingangs-
bestätigung von der Datenstelle. Dies ist aber keine Bestätigung, dass die Dokumentationen vollständig 
und plausibel sind. Achten Sie bitte dennoch auf diese erste Rückmeldung – kommt diese nicht zeitnah, 
ist Ihre E-Mail nicht bei der Datenstelle eingegangen.

3. Waren die übertragenen Dokumentationen nicht lesbar oder nicht korrekt, erhalten Sie zeitnah eine  
weitere Rückmeldung per E-Mail mit einer entsprechenden Fehlermeldung.

4. Soweit keine Fehlermeldung der Datenstelle erfolgt, können Sie von einer korrekten Übertragung aus-
gehen. Es muss also regelmäßig auf weitere Meldungen der Datenstelle geachtet werden.
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5. In der Folge verschickt die Datenstelle monatlich die DMP-Arztinformation an die Praxis. Diese enthält 
eine Auflistung aller im Vormonat eingegangenen Datensätze, die versichertenbezogen mit Statusangabe 
(vollständig, unvollständig, plausibel, unplausibel, fristgerecht, verfristet) aufgeführt werden. Fehlt diese 
Meldung, wurden keine Daten verarbeitet und es erfolgt keine Vergütung.

Unsere Empfehlungen:

 – Rufen Sie bei Problemen der Datenstelle an und versuchen Sie, das Problem zu klären.
 – Übersenden Sie bei Bedarf oder im Zweifel die Dokumentationen erneut.
 – Drucken Sie alle eingehenden Rückmeldungen aus und bewahren Sie sie auf.

Weitere Informationen zum Thema DMP erhalten Sie im Internetportal der KV Thüringen unter www.kvt.de → 
Arzt/Psychoth. → DMP. Dort finden Sie rechts im Bereich „Aktuelle Informationen“ auch ein PDF-Dokument 
mit den Fragen und Antworten zu den DMP zum Herunterladen.

Wenn es etwas in Sachen DMP vergütungstechnisch zu klären gibt, bitten wir Sie, sich bei uns zu melden.

Ihre Ansprechpartner für alle Themen der Leistungsabrechnung finden Sie in der folgenden Tabelle:

Frau Rudolph
App. 480
Frau Dietrich
App. 494

Frau Skerka
App. 456
Frau Grimmer
App. 492

Frau Böhme
App. 454
Frau Goetz
App. 430

Frau Bose
App. 451
Frau Reimann
App. 452

Frau Schöler
App. 437
Frau Stöpel
App. 438

Frau Kokot
App. 441
Frau Kölbel
App. 444

Kinderärzte 
Internisten 
Allgemein- 
mediziner
Praktische Ärzte

Kinderärzte 
Internisten 
Allgemein- 
mediziner
Praktische Ärzte

Gynäkologen
HNO-Ärzte 
Orthopäden
PRM
Urologen

Hautärzte 
Neurologen
Nervenärzte
Psychiater
Psychotherap.
Notfälle/ 
Einrichtungen
MVZ

Augenärzte 
ermächtigte 
Ärzte
HNO-Ärzte
Fachchemiker
Humangenetik
Laborärzte
Laborgemein- 
schaften
Pathologen

Belegärzte
Chirurgen
Radiologen
Nuklearmed.
Dialyseärzte
Dialyse-Einr.
MKG
Neurochirurgen
Anästhesisten
Augenärzte

Die Kontaktaufnahme ist auch per E-Mail an abrechnung@kvt.de möglich.

Verordnung und Wir tschaf t l ichke i t

Richtgrößen und Wirtschaftlichkeitsziele für das Übergangsjahr 2017

Für das Jahr 2017 wurden nochmals Richtgrößen vereinbart, welche in diesem Rundschreiben amtlich 
bekannt gemacht werden. Sie sind mit einer größeren Anzahl von Zielen im Arznei- und erstmals auch im 
Heilmittelbereich verbunden. Die Weiterentwicklung der Ziele erfolgt im Hinblick auf die geplante Ablösung 
der Richtgrößen ab dem Jahr 2018. Damit stellt das Verordnungsjahr 2017 einen Übergangszeitraum im 
Rahmen einer richtgrößenablösenden Vereinbarung dar. 

Die Einhaltung der Zielwerte führt zu einer erheblichen Entlastung der zu prüfenden Kosten im Richtgrö-
ßenverfahren. Einzelheiten zu den Verordnungsquoten und Zielstellungen im Arznei- bzw. Heilmittelbereich 
erhalten Sie nach Finalisierung durch die Vertragspartner im Rundschreiben Januar 2017. 

Ihre Ansprechpartner:  Dr. Anke Möckel, Telefon 03643 559-763
   Dr. Urs Dieter Kuhn,Telefon 03643 559-767
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Änderungen der Arzneimittel-Richtlinie

 ▪ Medizinprodukte – Anlage V der Arzneimittel-Richtlinie (AM-RL)

Medizinprodukte mit arzneimittelähnlichem Charakter können nur noch dann zu Lasten der Gesetzlichen 
Krankenkassen verordnet werden, wenn sie in Anlage V der Arzneimittel-Richtlinie gelistet sind. Das gilt 
auch für Verordnungen im Sprechstundenbedarf. Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat folgende 
Verlängerungen der Verordnungsfähigkeit beschlossen:

Produktbezeichnung Befristung der Verordnungsfähigkeit bis Inkrafttreten des Beschlusses
BelAir® NaCl 0,9 % 08.11.2021 09.11.2016
Healon® 01.11.2019 02.11.2016
Healon5® 01.11.2019 02.11.2016
Healon GV® 01.11.2019 02.11.2016
Microvisc® plus 01.09.2020 01.11.2016

 ▪ Frühe Nutzenbewertung – Anlage XII der AM-RL

Bei neu eingeführten Wirkstoffen bewertet der G-BA den Zusatznutzen von erstattungsfähigen Arzneimitteln 
gegenüber einer zweckmäßigen Vergleichstherapie. Es werden Hinweise zur wirtschaftlichen Verordnungs-
weise gegeben. Kürzlich hat der G-BA nachfolgende Beschlüsse im Rahmen der frühen Nutzenbewertung 
gefasst und in die Anlage XII der AM-RL aufgenommen. 

Wirkstoff 
(Handelsname)
Beschlussdatum

Zugelassene Anwendungsgebiete* Zusatznutzen gegenüber einer 
zweckmäßigen Vergleichstherapie* 

Albutrepenonacog alfa
(Idelvion®)
01.12.2016

Prophylaxe und Therapie von Patienten 
mit Hämophilie B

Nicht quantifizierbarer Zusatznutzen –  
da es sich um ein Arzneimittel zur Be-
handlung eines seltenen Leidens han-
delt, gilt der medizinische Zusatznutzen 
durch die Zulassung als belegt.

Ataluren
(Translarna®)
01.12.2016
der Beschluss vom 
21.05.2015 ist aufgehoben

Dychenne-Muskeldystrophie bei geh- 
fähigen Patienten ab fünf Jahren;
das Vorliegen einer Nonsense-Mutati-
on im Dystrophin-Gen ist durch Gentest 
nachzuweisen

Geringer Zusatznutzen – da es sich 
um ein Arzneimittel zur Behandlung ei-
nes seltenen Leidens handelt, gilt der 
medizinische Zusatznutzen durch die 
Zulassung als belegt.

Daratumumab
(DARZALEX)
0.12.2016
befristet bis zum 
30.11.2019

Patienten mit rezidiviertem und refrak-
tärem Multiplen Myelom

Nicht quantifizierbarer Zusatznutzen –  
da es sich um ein Arzneimittel zur Be-
handlung eines seltenen Leidens han-
delt, gilt der medizinische Zusatznutzen 
durch die Zulassung als belegt.

Elotuzumab
(Emplicity®)
01.12.2016

In Kombination mit Lenalidomid und 
Dexamethason zur Behandlung des 
multiplen Myeloms nach mindestens 
einer vorangegangenen Therapie

Anhaltspunkt für einen geringen  
Zusatznutzen gegenüber verschiede-
nen Therapien

Eribulin
(HALAVEN®)
01.12.2016

Neues Anwendungsgebiet:
nicht resezierbares Liposarkom (nach 
Anthrazyklin-Therapie)

Es besteht ein Anhaltspunkt für einen 
beträchtlichen Zusatznutzen für Pa-
tienten, für die Dacarbazin eine geeig-
nete Therapieoption darstellt.
Ein Zusatznutzen ist nicht belegt für 
Patienten, die für andere Therapieop-
tionen (außer Dacarbazin) in Frage 
kommen.
Die Vergleichstherapie war eine anti-
neoplastische Therapie nach Maßgabe 
des Arztes.
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Wirkstoff 
(Handelsname)
Beschlussdatum

Zugelassene Anwendungsgebiete* Zusatznutzen gegenüber einer 
zweckmäßigen Vergleichstherapie* 

Migalastat
(Galafold)
01.12.16

Behandlung von Patienten ab 16 Jahren 
mit gesicherter Diagnose des Morbus  
Fabry (α-Galactosidase-A-Mangel) 

Nicht quantifizierbarer Zusatznutzen 
– da es sich um ein Arzneimittel zur Be-
handlung eines seltenen Leidens han-
delt, gilt der medizinische Zusatznutzen 
durch die Zulassung als belegt.

* Den vollständigen Text einschließlich der tragenden Gründe finden Sie im jeweiligen Beschluss des G-BA  
(www.g-ba.de) bzw. in der Fachinformation des Arzneimittels unter Punkt 4.1 Anwendungsgebiete.

** Werden die erforderlichen Nachweise nicht vollständig vorgelegt, gilt der Zusatznutzen im Verhältnis zur zweck- 
mäßigen Vergleichstherapie als nicht belegt (§ 35a Abs. 1 Satz 5 SGB V).

Den Beschlüssen folgen Verhandlungen zwischen dem GKV-Spitzenverband und den Herstellern über den 
wirtschaftlichen Erstattungsbetrag. Sollte nach sechs Monaten keine Einigung erzielt worden sein, wird das 
Schiedsamt innerhalb von drei weiteren Monaten entscheiden. 

Es ist nicht auszuschließen, dass die Verordnung in den Anwendungsgebieten, in denen ein Zusatz-
nutzen nicht belegt ist, das Arzneimittel jedoch deutlich teurer ist als die zweckmäßige Vergleichs-
therapie, bis zum Abschluss der Erstattungsvereinbarung von Krankenkassen als unwirtschaftlich 
erachtet wird. 

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung informiert auf ihrer Internetseite www.arzneimittel-infoservice.de und 
im Deutschen Ärzteblatt ausführlich über die frühe Nutzenbewertung. Eine Schnellübersicht zur Verordnung 
von Arzneimitteln findet sich dort auch unter der Rubrik „Arzneimittel-Richtlinie“.

Ihre Ansprechpartnerinnen: Dr. Anke Möckel, Telefon 03643 559-763
 Bettina Pfeiffer, Telefon 03643 559-764

Nur codierte Kassenrezepte für Arznei- und Hilfsmittel verwenden – Muster 16 und 
BtM-Rezepte

Gemäß Bundesmantelvertrag Ärzte (Erläuterungen zur Vordruckvereinbarung) darf der Vertragsarzt nur 
Arzneiverordnungsblätter (rotes Muster 16) verwenden, die diejenige Betriebsstättennummer (in Thüringen in 
der Regel die Hauptbetriebsstättennummer), in der Codierleiste unten rechts enthalten, an deren zugehöriger 
Betriebsstätte er die jeweilige Leistung erbracht hat. 

Die vertragsärztliche Verwendung von Muster 16-Vordrucken ohne entsprechende Codierung ist unzulässig!

Die Erstbestellung von codierten Kassenrezepten für den Arzt erfolgt durch die Kassenärztliche Vereinigung 
(Hauptabteilung Kassenärztliche Versorgung) bei der Firma Swiss Post Solutions GmbH. Dort können Thü-
ringer Vertragsärzte jederzeit direkt kostenlose Nachbestellungen vornehmen:

 Swiss Post Solutions GmbH, Systemformstraße 5, 83209 Prien am Chiemsee
 Telefon: 08051 602-330, Fax: 08051 602-347, 
 E-Mail: shop@sps-prien.de, Internet: www.sps-prien.de

Betäubungsmittelrezepte werden hiervon abweichend nur vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medi-
zinprodukte – Bundesopiumstelle – Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, 53175 Bonn (Telefon 0228 99307-4321, 
www.bfarm.de) nach erfolgtem Nachweis der Approbation/Berufserlaubnis zur Verfügung gestellt. Sie sind 
im unteren Verordnungsbereich mit einer neunstelligen fortlaufenden Rezept-Nummer codiert und darüber 
dem jeweiligen Arzt zugeordnet (und enthalten keine Betriebsstättennummer in der weißen Codierleiste). 
Jeder Arzt in einer Gemeinschaftspraxis muss eigene BtM-Rezepte verwenden und ist für diese persönlich 
verantwortlich!

Ihr Ansprechpartner: Dr. Urs Dieter Kuhn, Telefon 03643 559-767
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Wirkstoff AKTUELL zu Apremilast

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) stellt in Zusammenarbeit mit der Arzneimittelkommission der 
Deutschen Ärzteschaft Informationen „Wirkstoff AKTUELL“ zur Verfügung. Die Veröffentlichung erfolgt auch 
im Deutschen Ärzteblatt. Darin werden Hinweise zu Indikation, therapeutischem Nutzen und Preisen von 
zugelassenen Therapien zur Verfügung gestellt, deren Bewertung relevante Studien und Leitlinien zugrunde 
liegen. Bitte beachten Sie diese Empfehlungen zur wirtschaftlichen Verordnungsweise unter Bewertung des 
therapeutischen Nutzens bei der Verordnung der jeweiligen Arzneimittel. 

In der Anlage 1 dieses Rundschreibens erhalten Sie das Informationsblatt „Wirkstoff AKTUELL“, Ausgabe 
4/2016, zu Apremilast. Diese aktuelle Ausgabe finden Sie, wie alle bisherigen Informationsblätter auch, auf 
dem  Internetportal der KBV unter www.kbv.de/html/wirkstoff_aktuell.php bzw. www.kbv.de/ais.

Ihre Ansprechpartner: Dr. Anke Möckel, Telefon 03643 559-763
 Dr. Urs Dieter Kuhn,Telefon 03643 559-767

Änderungen bei der Verordnung von Heilmitteln

Die bundeseinheitlichen Praxisbesonderheiten werden zum Jahresende von einer weiterentwickelten Diag-
noseliste „Besondere Verordnungsbedarfe“ abgelöst. Darauf haben sich die KBV und der GKV-Spitzenver-
band geeinigt und die Liste um weitere Diagnosen ergänzt – unter anderem zu geriatrischen Erkrankungen 
und Entwicklungsstörungen bei Kindern. Die Regelung tritt zum 01.01.2017 in Kraft.

Unter der Kategorie „geriatrische Syndrome“ wurde eine Reihe von Diagnosen aufgenommen, die ab dem 
70. Lebensjahr einen besonderen Verordnungsbedarf darstellen – etwa Demenz und Osteoporose mit  
pathologischer Fraktur. Ebenfalls hinzugekommen ist die Alzheimer-Krankheit mit frühem Beginn (vor dem 
65. Lebensjahr). Darüber hinaus wurden spezifische Diagnosen aus den folgenden Bereichen in die Liste 
aufgenommen: Entwicklungsstörungen bei Kindern, sekundäres Parkinson-Syndrom, chronische Atemwegser-
krankungen mit Ursprung in der Perinatalperiode, Versorgung von Schulterläsionen, Systemkrankheiten des 
Bindegewebes, Kyphosen, Skoliosen sowie juvenile Osteochondrosen.

Die Regelungen zum langfristigen Heilmittelbedarf werden zum 01.01.2017 ebenfalls um einige Diagnosen 
erweitert und etwas vereinfacht. Die Diagnosen sind künftig als Anlage zur Heilmittel-Richtlinie gelistet. Hier 
entfällt das Antrags- und Genehmigungsverfahren durch die Krankenkassen. Zudem muss der Regelfall nicht 
erst durchlaufen werden, sondern es kann sofort mit einer Verordnung außerhalb des Regelfalls begonnen 
werden. Das heißt, es darf der Bedarf für maximal zwölf Wochen auf einem Rezept verordnet werden. Diese 
Verordnungen unterliegen nicht den Wirtschaftlichkeitsprüfungen.

Neu aufgenommen wurden u. a. die Diagnosen systemischer Lupus erythematodes und schwere chronische 
obstruktive Lungenerkrankung (COPD). Zudem wurden einige Diagnosen auf die Liste gesetzt, die bisher 
als Praxisbesonderheiten anerkannt waren.

Versicherte mit einer vergleichbar schweren Erkrankung, die nicht auf der Diagnoseliste steht, können weiterhin 
individuelle Anträge bei ihrer Krankenkasse stellen. Die Regelungen hierfür wurden klarer und eindeutiger for-
muliert. So können die Kassen jetzt eine unbefristete oder auf mehrere Jahre befristete Genehmigung erteilen.

Die Diagnoselisten zum besonderen Verordnungsbedarf und zum langfristigen Heilmittelbedarf finden Sie 
in den Anlagen 2a und 2b dieses Rundschreibens. Die neuen Diagnosen sind gelb hinterlegt.

Ab Januar 2017 gibt es neue Formulare für die Verordnung von Physiotherapie/Podologie (Muster 13), 
Logopädie (Muster 14) und Ergotherapie (Muster 18). Auf allen drei Formularen ist künftig ein zweites Feld 
für einen ICD-Code eingefügt, welches für die Kennzeichnung bestimmter besonderer Verordnungsbedarfe            
(= Praxisbesonderheiten) bei operativen Eingriffen des Skelettsystems benötigt wird. Es besteht aber keine 
Verpflichtung dieses zweite Feld immer auszufüllen. Da es sich um eine Stichtagsregelung handelt, verlieren 
die alten Formulare mit dem 01.01.2017 ihre Gültigkeit – ausschlaggebend ist hierbei das Ausstellungsdatum. 
Alle verordnenden Praxen bekommen rechtzeitig ein Starterpaket zugesandt. Achtung! Bei der Anwendung 
der Blankoformularbedruckung müssen Sie die Praxissoftware aktualisieren.

Wer zur Verordnung von Heilmitteln sein Praxisverwaltungssystem nutzt, muss ab Januar 2017 eine 
von der KBV zertifizierte Software verwenden. 
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Die Software enthält alle Informationen der Heilmittel-Richtlinie und des Heilmittel-Katalogs. Sie prüft die 
Plausibilität der eingegebenen Daten und warnt, wenn die Verordnung unvollständig ist. Zudem wird ange-
zeigt, wenn die Diagnose einen besonderen Verordnungsbedarf (Praxisbesonderheit) oder einen langfristigen 
Heilmittelbedarf begründet. Die KBV hat hierzu eine Praxisinformation erstellt, welche Sie in Anlage 3 dieses 
Rundschreibens finden.

Ihre Ansprechpartnerinnen: Dr. Anke Möckel, Telefon 03643 559-763
 Bettina Pfeiffer, Telefon 03643 559-764

Sicherste l lung

Thüringer Förderpaket für Haus- und Fachärzte für das Jahr 2017

Der Landesausschuss der Ärzte und Krankenkassen in Thüringen hat am 20.10.2016 erneut ein umfangreiches 
Förderpaket für niedergelassene und niederlassungsinteressierte Ärzte, auf der Grundlage des Bedarfsplans 
vom 01.01.2013, der 3. Anpassung des Bedarfsplans zum 01.07.2016 sowie der Maßstäbe zur Feststellung 
von Überversorgung und Unterversorgung in der vertragsärztlichen Versorgung (Bedarfsplanungs-Richtlinie 
vom 20.12.2012), für das Jahr 2017 beschlossen. Eine Übersicht zum Förderpaket für das Jahr 2017 finden 
Sie in Anlage 4 dieses Rundschreibens.

Einerseits soll mit finanziellen Anreizen weiterhin drohender Unterversorgung in bestimmten Gebieten ent-
gegengewirkt werden, andererseits soll auch dem sich bereits jetzt abzeichnenden zusätzlichem lokalem 
Versorgungsbedarf Rechnung getragen werden.

Anhand von Kriterien, die sich bereits in den letzten Jahren bewährt haben, wurden Regionen und Maßnah-
men ermittelt. So werden in einzelnen Regionen in verschiedenen Fachgebieten Praxisübernahmen und auch 
Praxisneugründungen finanziell mit insgesamt jeweils bis zu 60.000 € unterstützt. Ältere Ärzte, die über ihr 
65. Lebensjahr hinaus weiter in bestimmten Gebieten tätig sind, können pro Quartal 1.500 € zusätzlich zu 
ihrem Honorar erhalten.

 ▪ Die Fördermaßnahmen sind an folgende Durchführungsbestimmungen gebunden: 

 - Beginn der Förderung ab Antragstellung
 - Auszahlung mit der arztbezogenen Restzahlung für das betreffende Quartal

 ▪ Bedingungen für die Gewährung des Investitionskostenzuschusses bei Praxisneugründung und 
Praxisübernahme:

 - keine Förderung, wenn lediglich ein Statuswechsel stattfindet 
 - Investitionskostenzuschuss in Höhe von max. 60.000 €; Gewährung bei Erreichen des Schwellen-

wertes – zu erfragen in der Abteilung Sicherstellung – in Höhe von 3.000 € pro Quartal innerhalb der 
ersten fünf Jahre nach Beginn der Förderung

 - Mindestsprechstundenzeit von 25 Stunden pro Woche bei Vollzeittätigkeit
 - anteilige Förderung bei hälftiger Zulassung/Teilzeittätigkeit

 ▪ Bedingungen für die Förderung bestehender Praxen in bestimmten Regionen über das durch-
schnittliche Aufgabealter hinaus:

 - 65. Lebensjahr vollendet
 - Praxis in einer Förderregion
 - Förderung von max. 1.500 € pro Quartal, wenn mindestens 75 % der durchschnittlichen Fallzahl der 

Arztgruppe pro Quartal des gesamten Bundesgebietes erreicht wird.

Alle Förderungen sind ohne Rückzahlungsverpflichtung.

Ihre Ansprechpartner in der Abteilung Sicherstellung:
 – Mabel Kirchner, Telefon 03643 559-736
 – Ronald Runge, Telefon 03643 559-732
 – Peter Hedt, Telefon 03643 559-736
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Versorgung der Patienten über Weihnachten und Neujahr

Durch das Engagement vieler Kollegen ist es uns auch in diesem Jahr gelungen, den ärztlichen Not-
dienst über die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel sicherzustellen. Die Dienstpläne für den Sitz-
dienst in den 27 Notdienstzentralen und für den Fahrdienst stehen – dafür möchten wir Ihnen danken. 
 
Ebenso wichtig ist es jedoch, die ambulante Versorgung der Patienten an den Wochentagen vor Weihnachten 
sowie zwischen Weihnachten und Silvester sicherzustellen. Auch an diesen Tagen werden Patienten ärztliche 
Hilfe benötigen. Wenn Sie Ihre Praxis oder Ihr MVZ an diesen Tagen urlaubsbedingt schließen möchten, 
vergessen Sie bitte nicht, vorher eine Vertretung abzustimmen. 
 
Bitte informieren Sie Ihre Patienten über Praxisaushänge und Anrufbeantworter, wer an diesen  
Tagen die Vertretung übernimmt. Dauert die Vertretung länger als eine Woche, müssen Sie das 
der KV Thüringen rechtzeitig vor der Abwesenheit unter Angabe des Vertreters anzeigen. Nut-
zen Sie für Ihre Meldung das Formular „Anzeige einer Vertretung“. Das Formular kann im Internet- 
portal der KV Thüringen unter www.kvt.de → Arzt/Psychoth. → Beratungsservice A–Z → V →  
Vertretung heruntergeladen werden. Es ist nicht zulässig, ein Krankenhaus als Vertretung anzugeben.  
Eine gute Organisation im Vorfeld erspart hier unangenehme Nachfragen.

Ihre Ansprechpartnerinnen

– zum Dienstplan ärztlicher Notdienst:  Kathleen Reisenweber, Telefon 03643 559-721 
Anika Struck, Telefon 03643 559-738

– zur Anzeige einer Vertretung: Beate Liebeskind/Regina Roth, Telefon 03643 559-743

Qual i tä tss icherung

Neue Qualitätsmanagement-Richtlinie

Zukünftig gelten für Praxen und Krankenhäuser einheitliche Anforderungen an ein einrichtungsinternes  
Qualitätsmanagement (QM).

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat hierfür eine neue Richtlinie beschlossen, die am 16.11.2016 
in Kraft getreten ist. Sie löst die drei bisherigen Qualitätsmanagement-Richtlinien für den vertragsärztlichen, 
den vertragszahnärztlichen sowie den stationären Bereich ab.

Die Qualitätsmanagement-Richtlinie sowie weiterführende Informationen zum Thema Qualitätsmanagement 
finden Sie im Internetportal der KV Thüringen (www.kvt.de → Arzt/Psychoth. → Beratungsservice von A bis 
Z → Q → Qualitätsmanagement).

 ▪ „Mein PraxisCheck-Qualitätsmanagement“: Kostenloser Online-Test steht zur Verfügung

Um die niedergelassenen Ärzte und Psychotherapeuten beim Qualitätsmanagement nach der neuen Richtlinie 
zu unterstützen, hat die KBV ihr Service-Angebot „Mein PraxisCheck“ ausgebaut: Ab sofort können Ärzte 
und Psychotherapeuten mit dem Online-Test auf www.kbv.de/praxischeck mit wenigen Klicks herausfinden, 
wo sie in puncto Qualitätsmanagement stehen. 

Nach dem Check erhält jeder Teilnehmer einen ausführlichen Ergebnisbericht. Darin sind auch praktische 
Tipps und Empfehlungen aufgeführt, wie Fehler vermieden und Abläufe im Praxisalltag noch verbessert wer-
den können. Die Teilnahme ist anonym und kostenlos. „Mein PraxisCheck“ gibt es bereits zu den Themen 
Hygiene, Informationssicherheit und Impfen.

Ihre Ansprechpartnerin: Kerstin Budach, Telefon 03643 559-749
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Qualitätsbericht für das Berichtsjahr 2015

Der Qualitätsbericht der KV Thüringen für das Berichtsjahr 2015 ist fertiggestellt und steht Ihnen zum Herun-
terladen im Internetportal der KV Thüringen zur Verfügung unter  www.kvt.de →  Arzt/Psychoth. →  Qualität/
Fortbildung →  Abteilung Qualitätssicherung →  Qualitätsberichte.

Ihre Ansprechpartnerin: Dr. Bettina Tittel, Telefon 03643 559-717

Disease-Management -Programme 

BARMER GEK und Deutsche BKK fusionieren zur BARMER

Zum 01.01.2017 fusionieren die BARMER GEK und die Deutsche BKK zur BARMER. Die im Umlauf  
befindlichen elektronischen Gesundheitskarten (eGK) behalten weiterhin ihre Gültigkeit, so dass sich für die 
Abrechnung des vorgenannten Versichertenkreises keine Änderung ergibt. Die neue Krankenkasse wird das 
Institutskennzeichen der ehemaligen BARMER GEK bekommen.

Die Anpassung ist laut Information der KBV im PVS-Update für das 1. Quartal 2017 bereits enthalten, so 
dass keine Schwierigkeiten bei der Verarbeitung der Daten zu erwarten sind. 

Für den Versicherten wird keine neue DMP Teilnahme- und Einwillungserklärung (TE/EWE) erstellt.

Ihre Ansprechpartnerin: Sylvia Steinhäuser, Telefon 03643 559-245

Änderung des vergütungsrelevanten Qualitätsziels im DMP COPD

Im Rahmen der Weiterentwicklung der Disease-Management-Programme verständigten sich die Vertrags-
partner das Qualitätsziel im DMP COPD zu ändern.

Voraussichtlich und vorbehaltlich der Unterzeichnung der Vertragspartner wird mit Wirkung zum 01.01.2017 
das Qualitätsziel „Die Überprüfung der Inhalationstechnik – mindestens einmal jährlich“ (Zielerreichung 
von mindestens 90 Prozent der Patienten) relevant für die Auszahlung des Qualitätsbonus.

Das bisherige Qualitätsziel „Vermeidung der stationären Aufenthalte aufgrund von COPD-Symptomatik“ ist 
ab 01.01.2017 nicht mehr vergütungsrelevant.

Ihre Ansprechpartnerin: Jana Schröder, Telefon 03643 559-745

Ver t räge

Asylbewerber mit eingeschränktem Leistungsanspruch – Ansprechpartner der zu-
ständigen Krankenkassen 

Im November-Rundschreiben 2016 haben wir Sie erstmals über die Neuregelungen zur medizinischen Ver-
sorgung von Asylbewerbern mit eingeschränktem Leistungsanspruch ab 2017 informiert.

Alle Asylbewerber mit Wohnort in Thüringen werden ab dem 01.01.2017 mit einer elektronischen Gesund-
heitskarte (eGK) von den Krankenkassen ausgestattet. Ausnahmeregelung: Flüchtlinge, die sich in den 
Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes in Gera und Suhl (z. T. auch in Jena) aufhalten und noch keine eGK 
und auch keine Ersatzbescheinigung haben, werden weiterhin einen Behandlungsschein des Landesver-
waltungsamtes vorlegen. 

Für Fragen zur Anspruchsberechtigung der Asylbewerber mit eingeschränktem Leistungsanspruch haben wir 
Ihnen die Ansprechpartner der zuständigen Krankenkassen in einer Übersicht zusammengestellt.
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Die Ansprechpartner der zuständigen Krankenkassen sind:

Krankenkasse Stadt/Landkreis Ansprechpartner Telefonnummer E-Mail-Adresse

IKK classic Gera Frau Krug 0365 8226-6850 katrin.krug@ikk-classic.de

Weimar Frau Fabian 03643 49709-3982 daina.fabian@ikk-classic.de

Weimarer Land Frau Preusser 03644 65268-3931 diana.preusser@ikk-classic.de

Sömmerda Frau Arnold 03634 69209-3970 petra.arnold@ikk-classic.de

DAK- 
Gesundheit

Stadt Erfurt Herr Thöner 0361 737790 eric.thoener@dak.de

Gotha Herr Burkhardt 03621 211990 heiko.burkhardt@dak.de

Unstrut-Hainich-Kreis Frau Oska 03601 856300 bettina.oska@dak.de

Ilm-Kreis Herr Umlauf 03681 805090 marko.umlauf@dak.de

Greiz Frau Pöschel 03661 443990 katrin.poeschel@dak.de

Saale-Orla-Kreis Herr Vollmer 03671 456360 joerg.vollmer@dak.de

Knappschaft Kyffhäuserkreis Frau Schlünß 03632 657-100 uta.schluenss@kbs.de

Herr Kopf 03632 657-172 siegfried.kopf@kbs.de

Frau Topf 03632 657-140 antje.topf@kbs.de

AOK PLUS Eisenach, Jena, 
Altenburger Land,
Suhl, Eichsfeld, Hild-
burghausen, Saale- 
Holzland-Kreis,
Schmalkalden- 
Meiningen, Sonne-
berg, Wartburgkreis

Frau Brendel 0800 10590-41372 monika.brendel@plus.aok.de

Frau Hüber 0800 10590-41335 silvia.hueber@plus.aok.de

Frau Kolpe 0800 10590-41364 sylvia.kolbe@plus.aok.de

Siemens-BKK Saalfeld-Rudolstadt Herr Sebbesse 030 257949120 Mathias.Sebbesse@SBK.org

Frau Kunze 0341 550078-427 daniela.kunze@sbk.org

BKK  
Verkehrsbau 
Union

Nordhausen Frau Paul 030 726 12 8331 Nadine.Paul@bkk-vbu.de

Frau Biroth 030 726 12 8204 Annett.Biroth@bkk-vbu.de

Herr Reinecke 03631 467230 andre.reinecke@bkk-vbu.de

Weitere Informationen erhalten Sie im Internetportal der KV Thüringen www.kvt.de unter „Aktuelle  
Meldungen“ oder in einem unserer nächsten Rundschreiben. Das aktualisierte Merkblatt „Ambulante ärzt-
liche Behandlung von Flüchtlingen und Asylsuchenden“ stellen wir Ihnen als Beilage zu diesem Rund-
schreiben zur Verfügung.

Ihre Ansprechpartnerin: Carmen Schellhardt, Telefon 03643 559-134

Aktualisierte Listen der teilnehmenden BKKn an Thüringer Sonderverträgen

In folgenden Anlagen dieses Rundschreibens sind für das 1. Quartal 2017 die Betriebskrankenkassen auf-
geführt, die an den zwischen dem BKK Landesverband Mitte und der KV Thüringen geschlossenen Sonder-
verträgen teilnehmen:

 – Anlage 5: Hausarztzentrierte Versorgung, ab 01.01.2008,
 – Anlage 6: Hautkrebsvorsorge-Verfahren, ab 01.10.2014,
 – Anlage 7: Starke Kids Thüringen, ab 01.10.2012.

Ihr Ansprechpartner: Frank Weinert, Telefon 03643 559-136
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Übersicht der an dem IV-Vertrag „Hallo Baby“ teilnehmenden Betriebskrankenkassen 
und teilnehmenden stationären Einrichtungen

Der BKK Landesverband Mitte hat uns die am IV-Vertrag „Hallo Baby“ teilnehmenden Betriebskrankenkassen 
(inkl. der Betriebskrankenkassen, die an der Zusatzvereinbarung Sonographie teilnehmen) sowie die Perina-
talzentren/geburtshilflich-neonatologischen Schwerpunktkrankenhäuser für das 1. Quartal 2017 mitgeteilt. 
Die Übersicht ist diesem Rundschreiben (siehe Anlage 8) beigefügt.

Ihre Ansprechpartnerin: Carmen Schellhardt, Telefon 03643 559-134

Finanzen und Organisat ion

Rechenschaftsbericht über die Verwendung der Haushaltsmittel für das  
Haushaltsjahr 2015

Entsprechend § 305 b des V. Sozialgesetzbuches hat die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen für das 
Haushaltsjahr 2015 die unten dargestellten Daten zu veröffentlichen, wobei das Haushaltsjahr 2015 die ab-
gerechneten Quartale 4/2014 bis 3/2015 beinhaltet und den Zeitraum 01.01. bis 31.12.2015 betrifft:

1. Abrechnungsdaten 2015 2014
Honorarvolumen der bereichseigenen Ärzte 
und nichtärztlichen Psychotherapeuten

1.023.822.722,00 € 991.242.427,00 €

Anzahl der abrechnenden Ärzte 
und nichtärztlichen Psychotherapeuten 

4.188  4.120

Abrechnungsfälle der bereichseigenen Ärzte 
und nichtärztlichen Psychotherapeuten

16.886.787   16.803.623

2. Haushaltsdaten
Aufwand gesamt 28.666.937,25 € 26.587.159,74 €
davon
Personalaufwand gesamt 17.514.241,23 € 16.652.612,79 €
Sachaufwand 3.873.675,81 € 3.425.428,23 €
Aufwand für Sicherstellungsmaßnahmen 2.292.268,48 € 1.799.261,59 €
Sonstiger Aufwand 6.187.949,32 € 4.709.857,13 €
Verwaltungskostenumlage 26.202.564,52 € 23.244.653,15 €
Sonstige Erträge 3.665.570,32 € 3.342.506,59 €
Jahresergebnis  1.201.197,59 €
Investitionen 329.154,97 € 286.823,32 €

3. Sonstige Daten

Verwaltungskostenumlagesatz in %
konv. Abrechn. LE 3,90 % 3,90 %
EDV-Abrechner KV-SafeNet   2,10 % 2,10 %

EDV-Abrechner Online  2,90 % 2,20 %

Sicherstellungsumlage 0,20 % 0,10 %

Stellenplan (Anzahl der Stellen) 265,27 261,79

Bilanzsumme 329.079.401,05 € 343.136.778,99 €
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Erläuterungen:

1. Abrechnungsdaten

Das Honorarvolumen des 4. Quartals 2014 bis zum 3. Quartal 2015, das an die Thüringer Vertragsärzte und 
Psychotherapeuten ausgeschüttet wurde, verzeichnete einen Anstieg von ca. 3,29 % gegenüber dem Vorjahr. 
Die Abrechnungsfälle stiegen ebenfalls gegenüber dem Vorjahr um ca. 0,5 %. 

2. Haushaltsdaten

Der Gesamtaufwand erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um ca. 7,82 %. Dies trifft anteilig für fast alle 
Kontengruppen zu. Die Erhebung einer separaten Umlage in Höhe von 0,2 % des Bruttohonorarvolumens 
zur weiteren Sicherstellung der ambulanten ärztlichen Versorgung blieb auch im Jahr 2015 notwendig. Die 
Einnahmen aus der Verwaltungskostenumlage erhöhten sich um ca. 12,73 % gegenüber dem Vorjahr. Die 
Steigerung resultiert aus der Erhöhung der Gesamtvergütung auf der Grundlage der Gesamtverträge für 
das Jahr 2015. 

Bei den sonstigen Erträgen handelt es sich z. B. um Beiträge der Krankenkassen an der gemeinsamen 
Selbstverwaltung der Zulassungs- und Prüfungsausschüsse, Kapitalerträge und Mieteinnahmen. Diese 
sonstigen Erträge steigerten sich gegenüber dem Vorjahr um ca. 10,6 %. 

Das Wirtschaftsjahr 2015 konnte mit einem positivem Ergebnis abgeschlossen werden. 

Die Investitionen steigerten sich gegenüber dem Vorjahr um ca. 14,7 %.

Die Vertreterversammlung hat in ihrer Sitzung am 09.11.2016 den Haushalt für das Geschäftsjahr 
2017 beschlossen. 

Danach ergeben sich die folgenden Verwaltungskostensätze:

Verwaltungskostenumlage für die Abrechnung ärztlicher Leistungen mittels KV-SafeNet 2,15 %

Verwaltungskostenumlage für die Abrechnung aller ärztlicher Leistungen über ein
Annahme-Portal im Hause der KV Thüringen bzw. auf papiergebundenem Weg 3,90 %

Verwaltungskostenumlage für die Abrechnung ärztlicher Leistungen im Rettungsdienst 1,50 %

Beendigung der Umlage für den Sonderposten für Sicherstellungsmaßnahmen    --

Neueinführung einer Umlage für den Sonderposten für Weiterbildungsmaßnahmen 0,35 %

Ihre Ansprechpartner: Sven Auerswald, Telefon 03643 559-196
 Jörg. R. Mertz, Telefon 03643 559-290

Termine der Abschlagszahlungen und der Restzahlungen des Jahres 2017

Folgende Termine werden für die Abschlagszahlungen des Jahres 2017 festgelegt:

Abschlagszahlung für Datum der Bankbelastung
Dezember 2016   
Januar 2017   
Februar 2017   
März 2017
April 2017

05. Januar 2017
03. Februar 2017
03. März 2017
05. April 2017
05. Mai 2017
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Abschlagszahlung für Datum der Bankbelastung
Mai 2017  
Juni 2017
Juli 2017
August 2017   
September 2017
Oktober 2017
November 2017 

02. Juni 2017
05. Juli 2017
04. August 2017
05. September 2017
05. Oktober 2017
03. November 2017
05. Dezember 2017

  

Die Restzahlungen werden für folgende Kalenderwochen geplant:

Restzahlung für Kalenderwoche
III. Quartal 2016  4. Kalenderwoche 2017
IV. Quartal 2016  17.  Kalenderwoche 2017 
I. Quartal 2017  30.  Kalenderwoche 2017
II. Quartal 2017  43.  Kalenderwoche 2017 

Für das Jahr 2017 werden die Abschlagszahlungen aufgrund einer verbesserten Liquiditätsplanung  
um 10 % erhöht.

Die Formel zur Berechnung der Abschlagszahlung lautet wie folgt:

  Bruttohonorar der letzten vier Quartale
  geteilt durch 16 zuzüglich 10 % (entspricht 27,5 % des Quartalshonorars) 

Grundsätzlich erfolgt eine individuelle Anpassung der Abschlagszahlung in Sonderfällen, z. B. bei Krankheit, 
Überzahlungen oder wenn eine abweichende Kontinuität in der Höhe der Bruttohonorare vorliegt. Zuvor muss 
der Vertragsarzt bzw. -psychotherapeut die KV Thüringen kontaktieren und individuelle Absprachen treffen.

Wir möchten Sie gleichzeitig darauf hinweisen, dass aufgrund dieser neuen Berechnungsformel die zu er-
wartende Restzahlung nicht mehr 25 % betragen wird. Es sollte mit der Abrechnung des 1. Quartals 2017 
daher mit einer geringeren Restzahlung gerechnet werden, die nicht aus einem geringeren Honorar resultiert.

Ihre Ansprechpartnerinnen: Petra Uhlmann, Telefon 03643 559-242 
 Lysann Pafel,    Telefon 03643 559-246

In format ionen

Auch 2017 bleibt der Überweisungscode gültig

Aufgrund der uns aktuell erreichenden Nachfragen möchten wir Sie informieren, dass die Ihnen zugesandten 
Überweisungscodes im Rahmen der Terminservicestelle über den Januar 2017 hinaus ihre Gültigkeit behalten.

Sofern neue Überweisungscodes zur Verfügung stehen, werden wir Sie zeitnah informieren.

Übersicht der Leistungskataloge ermächtigter Ärzte

In der Online-Arztsuche der KV Thüringen werden Fachärzte wegen des zum Teil sehr eingeschränkten 
Leistungskataloges nicht angezeigt. Aus diesem Grund war es niedergelassenen Ärzten bisher nur möglich, 
den Leistungsumfang bei der KV zu erfragen. 

Nunmehr finden Sie im KVTOP-Dokumentencenter in der Rubrik Dokumen te/Publikationen/Ermächtigung die 
Leistungskataloge der ermächtigten Ärzte. Diese Daten werden nach jedem Zulassungsausschuss aktualisiert.

Ihre Ansprechpartner in der ServiceStelle: Telefon 03643 559-751, -729
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Patienteninformation zum Medikationsplan

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) hat ein Informationsschreiben für Patienten zum neuen 
 Medikationsplan erstellt. Darin werden die Vorteile für den Patienten erläutert und Hinweise zum Umgang 
mit dem Plan gegeben. 

Eine Kopiervorlage finden Sie in der Beilage dieses Rundschreibens. Alternativ können Sie ein Faltblatt mit 
ähnlichem Inhalt nutzen, welches die KBV unter www.kbv.de/html/1150_25103.php zur Verfügung stellt. Für 
Ihre Patienten können Sie diesen Flyer auch in einer kleinen Stückzahl über die KV Thüringen per E-Mail 
(info@kvt.de) bestellen.

Behandlung von gehörlosen Patienten 

Die Kommunikation zwischen Arzt und gehörlosen Patienten ist nicht einfach. Hier können Gebärdensprach-
dolmetscher helfen. Die betreffenden Patienten haben Anspruch auf die Unterstützung eines Gebärdensprach-
dolmetschers, soweit dies im Zusammenhang mit ambulanten Leistungen der Krankenkasse notwendig ist. 
Die Patienten können sich entsprechende Dolmetscher über die Vermittlungsstelle bei der Landesdolmet-
scherzentrale für Gebärdensprache organisieren. Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen die Kosten 
für diese Dolmetscherleistung. Die Kosten werden direkt zwischen Dolmetscher und der Krankenkasse 
abgerechnet; auch eine Kostenerstattung an den Versicherten ist möglich.

Ihre Ansprechpartner in der KV Thüringen

Unter dieser Rubrik stellen wir Ihnen im zweimonatigen Rhythmus Mitarbeiter der Geschäftsstelle der KV 
Thüringen vor, mit denen Sie als Mitglied in Kontakt kommen.

Heute: Abteilung Honorare/Widersprüche

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung Honorare/Widersprüche sind Ihre Ansprechpartner, wenn 
Sie Fragen zu Ihrem Honorarbescheid haben. Die 18 Frauen und zwei Männer gehören zur Hauptabteilung 
Abrechnung. Sie bearbeiten verschiedene Anträge rund um das Honorar, z. B. auf Erhöhung des Individuellen 
Punktzahlvolumens, und Widersprüche gegen den Honorarbescheid.

Im Mittelpunkt ihrer Tätigkeit steht die Beratung in Honorarangelegenheiten. Mitglieder können sich telefo-
nisch oder persönlich in der KV-Geschäftsstelle beraten lassen. Auch bei schriftlichen Anfragen suchen die 
Berater das Gespräch, denn auf diese Weise lassen sich Unklarheiten oft am besten ausräumen. Besonders 
viele Anfragen erhalten die Mitarbeiter, wenn neue Honorarregelungen in Kraft getreten sind, insbesondere 
wenn sich solche Regelungen erstmals praktisch in den Honorarbescheiden niederschlagen. Deshalb bietet 
die Leiterin der Abteilung auch regelmäßig Seminare zum Honorarbescheid an.

Vordere Reihe v. l.: Nico Nolte, Viola Frie-
be, Susann Reise, Katrin Pfeuffer, Susanne 
Gröschel, Abteilungsleiterin Christina König; 
hintere Reihe v. l.: Nancy Päselt,  
Claudia Köster, Diana Hertig, Claudia 
Pfeffer (Gruppenleiterin), Bettina  
Helferich, Marina Müller, Robin Scheffel
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KV Thüringen verabschiedet zwei Hauptabteilungsleiterinnen 

Zum Jahresende verabschiedet die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen zwei langjährige Hauptabteilungs-
leiterinnen: Frau Dr. med. habil. Editha Kniepert, Leiterin der HA Verordnungs- und Wirtschaftlichkeitsberatung, 
und Frau Regina Reinhard, Leiterin der HA Vertragswesen beenden zum Jahreswechsel ihre Tätigkeit und 
gehen in den Ruhestand. Die offizielle Verabschiedung fand am 13. Dezember statt.

 ▪ Dank von Vorstand und Hauptgeschäftsführer

Vorstand und Geschäftsführung dankten Frau Dr. Kniepert und Frau Reinhard für ihr langjähriges Engagement 
im Sinne der Ärztlichen Selbstverwaltung. Die 1. Vorsitzende des Vorstandes, Dr. med. Annette Rommel, 
sagte, beide hätten der KV ihren Stempel aufgedrückt. Hauptgeschäftsführer Sven Auerswald verwies auf die 
hohe Kompetenz, mit der beide gearbeitet und mit der sie sich bundesweit Achtung im KV-System erworben 
haben. Für den Ruhestand wünschten Vorstand, Hauptgeschäftsführer und Mitarbeiter alles Gute. 

Die Diplom-Wirtschaftswissenschaftlerin Regina Reinhard kam 1991 von der Friedrich-Schiller-Universität Jena 
zur KV Thüringen, um beim Aufbau des Vertragswesen mitzuwirken. Zunächst leitete sie das Referat, später 
die Hauptabteilung Vertragswesen. Sie war maßgeblich an der Ausgestaltung der vertraglichen Grundlagen 
der kassenärztlichen Tätigkeit in Thüringen und an den Honorarverhandlungen beteiligt.

Während meiner über 25-jährigen KV-Tätigkeit habe ich Kontinuität und Wandel in der ambulanten ärzt-
lichen Versorgung unmittelbar erfahren. Ich erinnere mich noch sehr gern an die Aufbruchstimmung und 
die auf allen Seiten vorhandene Begeisterung, das Gesundheitswesen in Thüringen neu zu gestalten. 
Die ab 1993 folgenden Honorarverhandlungen mit den Krankenkassenverbänden waren geprägt durch 
ständig geänderte Rahmenbedingungen in Form einer Vielzahl von Kostendämpfungsgesetzen. Der An-
spruch unseres Teams bestand immer darin, den vorhandenen Verhandlungsspielraum im Interesse aller 
Vertragsärzte und Psychotherapeuten zu nutzen. 

Ich danke Ihnen – im  Namen meiner Mitarbeiter – für die konstuktive Unterstützung und Zusammenarbeit. 
Ich bin überzeugt, dass Ihnen ab 2017 weiterhin hochmotivierte Mitarbeiter unter der Leitung von Herrn 
Ralf Babuke zur Seite stehen werden. 

Vielen Dank für Ihr Vertrauen.

Ihre Regina Reinhard

Die habilitierte Fachärztin für Pharmakologie und Toxikologie, Dr. Editha Kniepert, kam 1997 von der Univer-
sität Leipzig zur KV Thüringen, zunächst als Mitarbeiterin der Gruppe Verordnungen. Im Jahr 2000 übernahm 
sie die Leitung des Bereiches, seit 2006 als Hauptabteilungsleiterin. Sie engagierte sich gleichermaßen bei 
den jährlichen Verhandlungen zu Arznei-, Verband- und Heilmittelvereinbarungen wie bei Fortbildungen und 
individuellen Beratungen zur wirtschaftlichen Verordnung unserer Vertragsärzte.

Seit fast 20 Jahren freue ich mich, Sie als Vertragsärzte bei Ihren Fragen zu fachgerechten und wirtschaft-
lichen Verordnungen zu unterstützen. Ein „Pharmakologentraum“, bei der Behandlung von Patienten 
beratend tätig zu sein, wurde wahr. Auch Ihre engagierten Praxismitarbeiter trugen regelmäßig dazu bei. 

Ihre Fragen und Probleme waren für mich Motivation und Zeichen der Wertschätzung zugleich. Für Ihr 
Vertrauen und Ihre konstruktive Kritik danke ich Ihnen sehr, auch im Namen meiner Mitarbeiter. Ich bin 
sicher, dass Sie sich auch ab 2017 unter der Leitung von Frau Dr. Anke Möckel  zur wirtschaftlichen Ver-
ordnung weiterhin gut beraten fühlen werden.

Mit kollegialer Hochachtung!

Ihre Editha Kniepert
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Für die Zeit ab 2017 haben sowohl Frau Reinhard als auch Frau Dr. Kniepert viel vor: Frau Reinhard möchte 
u. a. ihr seit der Jugend bestehendes Interesse an Fremdsprachen „wiederbeleben“, soziale Kontakte auffri-
schen und vor allem mehr Zeit mit ihrer Familie, insbesondere den Enkelkindern, verbringen. Auch Frau Dr. 
Kniepert freut sich auf mehr Bewegung, verschiedene neue Vorhaben und viel gemeinsame Zeit mit ihrer 
Familie und ihrem Freundeskreis.

V. l.: Frau Regina Reinhard und Frau Dr. Editha Kniepert



KVT – Rundschreiben 12/2016 17

Terminkalender

Termine zur Abrechnungsannahme für das 4. Quartal 2016

Für die elektronische Übertragung der Abrechnungsdatei und ggf. Dokumentationsdateien gelten  
folgende Termine:

02.01. bis 06.01.2017

Das Mitgliederportal KVTOP ist ausschließlich über das Sichere Netz der KVen (Zugang via KV-SafeNet) 
zu erreichen.

Sie können die Abrechnungsdatei auch vor dem  02.01.2017 einreichen und müssen dies der KV Thüringen 
auch nicht melden. Bitte beachten Sie jedoch, dass bei Einreichungen vor den o. g. Terminen der vollständige 
Betrieb des Portals nicht rund um die Uhr gewährleistet werden kann.

Ihre Ansprechpartner für die Übermittlung mittels KV-SafeNet: Sven Dickert, Telefon 03643 559-109
 Torsten Olschewski, Telefon 03643 559-104

Die nachfolgenden Termine beziehen sich auf die Annahme der Abrechnungsunterlagen und dem Zugang 
zu den Datenträgerterminals in der KV Thüringen:

Montag bis Freitag:    02.01.2017 bis 06.01.2017 08:00 – 17:00 Uhr

Eine Verlängerung der Abgabefrist muss durch die KV Thüringen genehmigt werden und kann nur in  
absoluten Ausnahmefällen gewährt werden. 

Achtung! 
Zu einer kompletten Quartalsabrechnung gehören auch die Abrechnungs-Sammelerklärung sowie die 
Fallzusammenstellung/Fallstatistik. Bitte beachten Sie, dass auch die Papierunterlagen zeitnah zu uns 
geschickt werden. Bitte achten Sie außerdem darauf, die Abrechnungs-Sammelerklärung zu unterschrei-
ben und mit Ihrem Vertragsarztstempel abzustempeln.

Ihre Ansprechpartnerin bei Verlängerung der Abgabefrist: Katrin Kießling, 
 Telefon: 03643 559-422, 
 Telefax: 03643 559-491,
 E-Mail: abrechnung@kvt.de

For tb i ldungen und Veransta l tungen in  Thür ingen

Medizin trifft Klassik in Weimar

Wann? 13. und 14. Januar 2017
Wo?      KV Thüringen, Zum Hospitalgraben 8, 99425 Weimar

Das Programm und Anmeldeformmular finden Sie im Internet  
unter www.mcg-online.de.

Bitte melden Sie sich bis zum 06.01.2017 an und nutzen Sie dafür das 
Anmeldeformular auf der o. g. Internetseite.

Gern können Sie sich auch per E-Mail info@mcg-online.de anmelden.

Veranstalter:
MEINHARDT CONGRESS GmbH
Marpergerstraße 27 
04229 Leipzig
Telefon 0341 4809270 
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Fortbildungsveranstaltungen der KV Thüringen

Datum/ 
Uhrzeit

Thema/ 
Zertifizierung

Referent(en) Zielgruppe/ 
Gebühr

Mittwoch, 
11.01.2017, 
14:00–19:00 Uhr

Crashkurs Medical English im Umgang 
mit englisch sprechenden Flüchtlingen 
und Asylbewerbern für Praxispersonal

Julia Sieber, Ausbildung der 
Universität Cambridge zum 
Englischunterricht für Erwachsene, 
Sprachenzentrum Friedrich-
Schiller-Universität, Jena

Praxispersonal 
 
60,00 €

Mittwoch, 
18.01.2017, 
15:00–19:00 Uhr

Risiko- und Sicherheitsmanagement im 
QM-System 
 
5 Punkte, Kategorie A

Christel Mellenthin, 
Geschäftsführerin und 
Managementberaterin 
(Gesundheitswesen), Healthcare 
Management Institut, Chorin

Praxispersonal, 
Vertragsärzte 
 
60,00 €

Mittwoch, 
18.01.2017, 
15:00–19:00 Uhr

Privatabrechnung nach der 
Gebührenordnung für Ärzte 
(GOÄ) für Einsteiger

Katja Saalfrank, Praxismanagement 
und -beratung, Selbitz

Praxispersonal, 
Psychotherap., 
Vertragsärzte 
 
60,00 €

Freitag, 
20.01.2017, 
14:00–17:00 Uhr

EBM für Fortgeschrittene – fachärztlicher 
Versorgungsbereich 
 
5 Punkte, Kategorie C

Steffen Göhring, Leiter der 
Hauptabteilung Abrechnung 
der KVT, Weimar

Praxispersonal, 
Vertragsärzte 
 
Kostenfrei

Mittwoch, 
25.01.2017, 
15:00–18:00 Uhr

Schweigepflicht, Datenschutz und digitale 
Archivierung in der Arztpraxis 
 
3 Punkte, Kategorie A

Nico Nolte, Mitarbeiter der Abteilung 
Honorare/Widersprüche, zertifizierter 
Datenschutzbeauftragter 
im Gesundheitswesen und 
Datenschutzbeauftragter 
der KVT, Weimar

Praxispersonal, 
Psychotherap., 
Vertragsärzte 
 
60,00 €

Mittwoch, 
25.01.2017, 
15:00–19:00 Uhr

Fit am Empfang: Der erste Eindruck zählt Mechthild Wick, Personaltraining/
Coaching, Zert. Systemischer 
Coach, Stressmanagement- und 
Mentaltrainerin, Unterschwaningen

Praxispersonal 
 
60,00 €

Mittwoch, 
25.01.2017, 
15:00–18:00 Uhr

Schutzimpfungen für Kinder und 
Erwachsene in der vertragsärztlichen 
Praxis/Mitwirken bei Schutzimpfungen

Dr. med. Anke Möckel, Leiterin der 
Abteilung Verordnungsberatung 
der KVT, Weimar

Praxispersonal 
 
60,00 €

Samstag, 
28.01.2017, 
09:00–11:30 Uhr

Der Honorarbescheid 
 
3 Punkte, Kategorie A

Christina König, Leiterin 
der Abteilung Honorare/
Widersprüche der KVT, Weimar

Vertragsärzte 
 
Kostenfrei

Mittwoch, 
01.02.2017, 
15:00–19:00 Uhr

Buchhaltung in der Arztpraxis – Grundlage 
betriebswirtschaftlicher Praxisführung 
(Grundkurs) 
 
7 Punkte, Kategorie C

Dipl.-Ök. Sabina Surrey, Gotha Praxispersonal, 
Psychotherap., 
Vertragsärzte 
 
60,00 €

Mittwoch, 
01.02.2017, 
15:00–19:00 Uhr

Grundlagentraining für Auszubildende 
und Berufsanfänger

Mechthild Wick, Personaltraining/
Coaching, Zert. Systemischer 
Coach, Stressmanagement- und 
Mentaltrainerin, Unterschwaningen

Praxispersonal 
 
60,00 €

Mittwoch, 
01.02.2017, 
15:00–18:00 Uhr

Meridiane-Stretching Heike Raudszus, Beratung 
und Entspannungstraining, 
vigor – Lebenskraft für 
Körper und Geist, Gotha

Praxispersonal, 
Psychotherap., 
Vertragsärzte 
 
60,00 €
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Datum/ 
Uhrzeit

Thema/ 
Zertifizierung

Referent(en) Zielgruppe/ 
Gebühr

Mittwoch, 
15.02.2017, 
14:00–18:00 Uhr

Hinweise zur Verordnung von 
Arzneimitteln etc., Teil 1 
 
Zertifizierung wurde beantragt

Bettina Pfeiffer, Mitarbeiterin der 
Abteilung Verordnungsberatung 
der KVT, Weimar

Vertragsärzte 
 
Kostenfrei

Mittwoch, 
15.02.2017, 
14:00–19:00 Uhr

Crashkurs Medical English im Umgang mit 
englisch sprechenden Flüchtlingen und 
Asylbewerbern für Ärzte 
 
8 Punkte, Kategorie C

Julia Sieber, Ausbildung der 
Universität Cambridge zum 
Englischunterricht für Erwachsene, 
Sprachenzentrum Friedrich-
Schiller-Universität, Jena

Psychotherap., 
Vertragsärzte 
 
60,00 €

Mittwoch, 
15.02.2017, 
14:00–19:00 Uhr

Einarbeitung neuer Praxis-Mitarbeiter Katja Saalfrank, Praxismanagement 
und -beratung, Selbitz

Praxispersonal, 
Psychotherap., 
Vertragsärzte 
 
60,00 €

Mittwoch, 
15.02.2017, 
14:00–16:15 Uhr

Englisch für Praxispersonal 
 
Der Kurs umfasst 10 Termine à 
3 Unterrichtsstunden und findet 
immer im wöchentlichen Rhythmus 
mittwochs von 14:00 bis 16:15 
Uhr statt (nicht an Feiertagen).

Jutta Barz-Hotz, Diplom-
Übersetzerin und Berufspädagogin, 
ERWS UG (h.b.), Erfurt 

Praxispersonal 
 
100,00 € für 
alle Termine

Mittwoch, 
15.02.2017, 
15:00–19:00 Uhr

Wartezeiten- und Terminmanagement Dipl.-Theol. Torsten Klatt-Braxein, 
institut salus medici, Berlin

Praxispersonal, 
Psychotherap., 
Vertragsärzte 
 
60,00 €

Mittwoch, 
15.02.2017, 
15:00–19:00 Uhr

Word 2010 (Grundkurs) Dipl.-Math. oec. Stephan 
Büchner, Leiter der Gruppe 
Statistik der KVT, Weimar

Praxispersonal, 
Psychotherap., 
Vertragsärzte 
 
60,00 €

Mittwoch, 
15.02.2017, 
16:30–18:45 Uhr

Englisch für Ärzte
 
Der Kurs umfasst 10 Termine à 
3 Unterrichtsstunden und findet 
immer im wöchentlichen Rhythmus 
mittwochs von 16:30 bis 18:45 Uhr 
statt (nicht an Feiertagen).

Jutta Barz-Hotz, Diplom-
Übersetzerin und Berufspädagogin, 
ERWS UG (h.b.), Erfurt 

Psychotherap., 
Vertragsärzte 
 
120,00 € für 
alle Termine

Die Teilnahme an den angebotenen Schulungen ist nur nach vorheriger schriftlicher Anmeldung 
möglich. Das Anmeldeformular finden Sie stets in der Beilage „Interessante Fortbildungsveran-
staltungen“ und im Internet unter www.kvt.de. Bitte senden Sie uns das Formular per Telefax an 
03643 559-229 oder buchen Sie Ihr Seminar einfach online über unseren Fortbildungskalender. 
Freie Kapazitäten können Sie auf unserer Internetseite www.kvt.de im Fortbildungskalender einsehen.
 
Inhouse-Seminare
Bei Interesse an Inhouse-Seminaren (Seminare in Ihren eigenen Räumlichkeiten) steht Ihnen Susann  
Binnemann unter der Telefonnummer 03643 559-230 gern zur Verfügung.
 
Kinderbetreuungsangebot
Sie haben die Möglichkeit, Ihre Kinder während eines Seminars von erfahrenem Fachpersonal betreu-
en zu lassen. Bei Interesse teilen Sie uns dies bitte telefonisch oder über das Anmeldeformular mit. 
 
Bei allgemeinen Fragen zum Fortbildungskalender wenden Sie sich bitte an Susann Binnemann, Telefon 
03643 559-230, und bei Fragen zur Anmeldung an Silke Jensen, Telefon 03643 559-282.
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Terminkalender

Veranstaltungen der Landesärztekammer Thüringen

Für nachfolgende Veranstaltungen wenden Sie sich bitte bei Anmeldungen und Auskünften an die

 Akademie für ärztliche Fort- und Weiterbildung
 der Landesärztekammer Thüringen
 Anmeldung/Auskunft: Postfach 10 07 40, 07740 Jena
 Telefon: 03641 614-142, -143, -145, Telefax: 03641 614-149
 E-Mail: akademie@laek-thueringen.de

 ▪ Notfälle sicher beherrschen

Termin: 17./18.02.2017 – Teil 1
 – Hinweise auf die rechtlichen Verpflichtungen (1), Aktuelle Empfehlungen zur Reanimation, die häufigsten 

Kindernotfälle, DD Thoraxschmerz und ACS, DD Bewusstlosigkeit, Unverträglichkeitsreaktionen, Berichte/
Falldiskussionen aus dem Notfallalltag, EKG – AED – Medikamente (mit Demo), Wiederbeleben – Das habe 
ich lange nicht gemacht, Praktische Übungen – Notfallmanagement

Termin: 17./18.03.2017 – Teil 2
 – Hinweise auf rechtliche Verpflichtungen (2), Rechtliche Probleme, Analgesie, Asthma, Hyperventilation, 

Aspiration, Blutdruck, Rhythmusstörungen, Verbrennungen und Hitzeschäden, Spontangeburt zu Hause, 
Versorgung von Neugeborenen, Praktische Übungen und Tipps, IT-Simulation, Praktische Übungen – 
Notfallmanagement

Termin: 27./28.10.2017 – Teil 3
 – Hinweise auf aktuelle Regelungen, Akut fiebernder Patient, Akute Psychose … Suizidalität, Akutes  

Abdomen, Akuter Kopfschmerz ,Vergiftungen, Leichenschau, „Kleine“ Unfallchirurgie, Praktische Übungen 
und Tipps, Praxis Traumaversorgung, IT-Simulation, Praktische Übungen – Notfallmanagement

Ort: Hotel Dorotheenhof, Dorotheenhof 1, Weimar
Leitung: Dr. med. Jens Reichel, Jena
Zertifizierung: je 16 Punkte, Kategorie C, NOTZERT
Gebühr: je 250 €

 ▪ Suchtmedizinische Grundversorgung Baustein 1 – 6

Termin: 20. bis 25.02.2017
Ort: Best Western Hotel, Rudolstädter Str. 82, Jena (Baustein 6: Erfurt)
Leitung: Dr. med. Katharina Schoett, Mühlhausen
Zertifizierung: 50 Punkte, Kategorie H
Gebühr: 600 €

 ▪ Fortbildungskurs zur Verlängerung der Fachkunde Leitender Notarzt

Termine: 22.02.2017, 09:00 – 16:30 Uhr; 26.04.2017, 09:00 – 16:30 Uhr 
Ort: Kassenärztliche Vereinigung, Zum Hospitalgraben 8, Weimar
Leitung: Dr. med. Jens Reichel, Jena
Zertifizierung: je 10 Punkte, Kategorie C, NOTZERT
Gebühr: je 120 €

 ▪ Kompaktkurs Notfallmedizin zur Anerkennung der Zusatzbezeichnung Notfallmedizin

Termin: 03. bis 11.03.2017
Ort: Hotel Dorotheenhof, Dorotheenhof 1, Weimar
Leitung: Dr. med. Jens Reichel, Jena
Zertifizierung: 80 Punkte, Kategorie H, NOTZERT
Gebühr: 980 €



KVT – Rundschreiben 12/2016 21

Terminkalender

 ▪ 25. Medizinisch-Juristisches Kolloquium

(Akademie der Landesärztekammer Thüringen, Institut für Rechtsmedizin, Universitätsklinikum Jena)

Praktische Fragen des Arztrechts – vor allem für Berufseinsteiger mit Falldiskussion

Termin: 15.03.2017, 15:00 – 19:00 Uhr
Ort: Jena
Leitung: Dr. med. Ricarda Arnold, Jena
Zertifizierung: 5 Punkte, Kategorie A
Gebühr: gebührenfrei

 ▪ Tuberkulose gestern und heute – kommt sie zurück?

 – Tuberkulose beim Menschen – eine alte Erkrankung im Vormarsch
 – Tuberkulose bei Tieren – eine Zoonose in „beide Richtungen“
 – Infektionen mit atypischen Mykobakterien beim Menschen
 – Para-Tuberkulose und sonstige Infektionen mit atypischen Mykobakterien beim Tier

Termin: 16.03.2017 17:00 Uhr
Ort: Jena, Hörsaal der Zoologie, Ebertstr. 1, Jena
Zertifizierung: 3 Punkte, Kategorie A
Gebühr: 40 €

Anmeldung/Information: 
Geschäftsstelle der Landestierärztekammer Thüringen, Thälmannstraße 1/3, 99085 Erfurt
Telefon: 0361 64438793, E-Mail: info@ltkt.de

 ▪ Intensivkurs Allgemeinmedizin für Allgemeinmediziner und zur Vorbereitung auf die Facharztprüfung

Termin: 06. bis 08.04.2017
Ort: Kassenärztliche Vereinigung, Zum Hospitalgraben 8, Weimar
Leitung: Dipl.-Med. Silke Vonau, Nahetal
Zertifizierung: 32 Punkte, Kategorie C
Gebühr: 300 €

 ▪ Train the Trainer, Modul 2: Fachspezifisches Modul – Allgemeinmedizin

Termin: 26.04.2017
Ort: Landesärztekammer, Im Semmicht 33, Jena
Zertifizierung: 4 Punkte, Kategorie A
Gebühr: 60 €

 ▪ Medizinische Fortbildungstage Thüringen 2017

Termin: 07. bis 09.06.2017
Ort: Kaisersaal, Futterstraße 15/16, 99084 Erfurt 
Leitung: Prof. Dr. med. Heiko Wunderlich, Jena 
Information: www.medizinische-fortbildungstage.org
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Praxispersonal

 ▪ Ausbildungsbefähigung

(eine Qualifikation für Medizinische Fachangestellte, die Auszubildende (MFA) anleiten)

 – Allgemeine Strukturen
 – Die/Der Jugendliche in der Ausbildung
 – Lernprozesse
 – Organisation und Durchführung der Ausbildung

Termin: 13./14.01.2017, 24./25.02.2017, 25.03.2017
Ort: KV Thüringen, Zum Hospitalgraben 8, 99425 Weimar
Leitung: Ingeborg Rogahn, Jena
Gebühr: 400 €

 ▪ Hygienemanagement in der Arztpraxis

1. Gesetzliche Grundlagen der Hygiene
2. Grundlagen der Hygiene
3. Personalhygiene
4. Aufbereitung von Medizinprodukten 

Termin: 15.02.2017, 15:00 – 19:00 Uhr 
Ort: Kassenärztliche Vereinigung, Zum Hospitalgraben 8, Weimar
Leitung: Frank Cebulla, Jena
Gebühr: 40 €

 ▪ Intensivkurs für Medizinische Fachangestellte

Themen: 
 – Organspende 
 – Rechtliche Fragen 
 – Hygienemanagement
 – Wundversorgung
 – Praxisorganisation
 – Präanalytik
 – Abrechnung 
 – Impfen 
 – Wichtige gastroenterologische und nephrologische Leitsymptome 
 – Notfälle in der Praxis 
 – Diabetestherapie in der hausärztlichen Praxis 
 – Neues und Wichtiges zur Blutzuckermessung 
 – Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Teil 1: 03./04.03.2017
Teil 2: 17./18.03.2017
Ort: KV Thüringen, Zum Hospitalgraben 8, 99425 Weimar
Leitung: Doreen Stedry, Greiz, Ingeborg Rogahn, Jena
Gebühr: 400 €
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Carsten Hennig hat sich mit dieser Ausstellung 
ein anregendes Thema zu eigen gemacht – er 
spürt in der Bildsprache der Fotografie einzigarti-
gen Motiven nach, die der Betrachter ohne Mühe 
versteht und die ihm etwas Wertvolles vermitteln. 
Fotos können uns neugierig machen – seien es 
Landschaftsbilder oder die feingliedrige und fein-
sinnige Makrofotografie von Flora und Fauna. 
So können Fotos eine Geschichte erzählen, uns 
berühren oder auch der Beweisführung dienen, 
wenn man in der Natur Seltenheiten auf der Spur 
ist.

Der Autodidakt Carsten Hennig vertritt die Auf-
fassung, dass Landschaftsfotos eine gewisse 
Perfektion aufweisen sollten, um vorzeigbar  
zu sein. Schlichte und bescheidene Moment-
aufnahmen von Situationen und Begebenhei-

ten sollten durch die Fotografie festgehalten 
werden, da sie sonst zu schnell im Gedächtnis  
verblassen, meint der Fotoexperte, den man 
in der Natur selten ohne Kamera antrifft. Das 
 besondere Interesse des Fotokünstlers gilt der 
digitalen Fotografie, die mit der Nutzung einer 
ersten Spiegelreflexkamera begann. Später 
packte ihn die Neugier auf weiteres „Fototech-
nische“, und er nutzte das Internet, um seine  
Kenntnisse zu vervollkommnen und sich weiter-
zuentwickeln.

Carsten Hennig möchte mit seiner Kunst die 
Einmaligkeit des Augenblicks im Bild festhalten, 
diesen Moment, der unantastbar und nicht wie-
derholbar ist.

Autorin Carola-Manuela Riemer

Der fotografische Scharfblick eines Hobbyisten in die Landschaft und  
feinsinnige Makrofotografie

Künstlerische Fotografie – Carsten Hennig

Die Ausstellung wird mit einer Vernissage am Sonntag, den 15. Januar 2017 um 11 Uhr in der Kassen- 
ärztlichen Vereinigung Thüringen, Zum Hospitalgraben 8, in Weimar eröffnet. Diese können Sie bis zum 
3. April, wochentags von 9:00 bis 16:00 Uhr, besuchen.
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Wirkstoff AktuellWirkstoff Aktuell
Ausgabe 4/2016

Apremilast

EinE information dEr kbv im rahmEn dEs § 73 (8) sgb v in zusammEn-
arbEit mit dEr arznEimittElkommission dEr dEutschEn ärztEschaft
onlinE untEr: http://ais.kbv.dE

Plaque-Psoriasis
zur behandlung der mittelschweren bis schweren 
chronischen plaque-psoriasis bei erwachsenen 
patienten, die auf eine andere systemische therapie, 
wie ciclosporin oder methotrexat oder psoralen 
in kombination mit uva-licht (puva), nicht 
angesprochen haben oder bei denen eine solche therapie 
kontraindiziert ist oder die diese nicht vertragen haben.

Psoriasis-Arthritis
allein oder in kombination mit krankheits-
modifizierenden antirheumatischen Arzneimitteln 
(dmards) zur behandlung der aktiven psoriasis-
arthritis (psa) bei erwachsenen patienten, die auf eine 
vorangegangene dmard-therapie unzureichend 
angesprochen oder diese nicht vertragen haben.

Indikation

Plaque-Psoriasis
patienten mit plaque-psoriasis stehen nach 
versagen einer topischen behandlung und 
puva (psoralen und uva-licht) systemische 
immunsuppressiva zur verfügung. als Wirkstoffe 
für die systemische therapie kommen zunächst 
ciclosporin, methotrexat oder fumarsäureester
infrage. ohne ausreichenden therapieerfolg, bei 
unverträglichkeiten oder kontraindikationen für 
die konventionellen systemischen therapien ist eine 
behandlung mit biologischen immuntherapeutika
(Tumornekrosefaktor-alpha(TNF-α)-Antagonisten, 
ustekinumab, secukinumab) indiziert. apremilast
kann eine alternative sein. valide daten für 
einen direkten vergleich mit biologischen 
immuntherapeutika liegen aber bisher nicht vor.

Psoriasis-Arthritis
die symptomatische therapie der psoriasis-arthritis
erfolgt in anlehnung an die therapie der rheumatoiden 
arthritis initial mit nichtsteroidalen antirheumatika
(nsar). Wenn der Einsatz von nsar keinen 
ausreichenden Erfolg zeigt, ist bei zunehmender 
krankheitsaktivität und schlechter prognose eine 
behandlung mit nicht-biologischen dmards
(disease modifying antirheumatic drugs) indiziert. 
apremilast kann bei unverträglichkeiten oder 
unzureichendem ansprechen von nicht-biologischen 
DMARDs eingesetzt werden. TNF-α-Antagonisten, 
secukinumab oder ustekinumab können bei pa-
tienten, die trotz eines nicht-biologischen dmard
weiterhin eine hohe krankheitsaktivität aufweisen, 
eine alternative sein.

Empfehlungen zur wirtschaftlichen Verordnungsweise
Allgemein

bei patienten mit plaque-psoriasis und psoriasis-
arthritis sollte die Wahl des systemischen im-
muntherapeutikums in abstimmung mit einem 
rheumatologen erfolgen.

vor dem Einsatz biologischer systemischer im-
muntherapeutika ist das erhöhte infektions- und 
tumorrisiko zu berücksichtigen und mit dem pa-
tienten zu erörtern. 

die anwendung von biologischen systemischen 
immuntherapeutika sollte von ärzten mit Erfah-
rung in der behandlung der psoriasis bzw. psoria-
sis-arthritis eingeleitet und überwacht werden.

Plaque-Psoriasis (1-9)

Eine systemische therapie der mittelschweren bis 
schweren plaque-psoriasis ist ab einem pasi (pso-
riasis area and severity index) und/oder dlQi
(dermatology life Quality index) > 10 bzw. einem 
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Befall von > 10 % der Körperoberfläche (KOF) 
indiziert. therapieziel ist die bestmögliche reduk-
tion der symptomatik und steigerung der lebens-
qualität (dlQi), wobei eine nachhaltige Wirkung 
bei akzeptablem Verträglichkeitsprofil und einer 
guten anwendbarkeit angestrebt wird.

vor beginn einer systemischen therapie sollten 
der impfstatus überprüft und (latente) chronische 
infektionen (hiv, hepatitis b und c, tuberku-
lose) mittels screening-tests ausgeschlossen 
werden. vor und während der behandlung mit 
fumarsäureestern sind blutbildkontrollen durch-
zuführen, um das mögliche risiko einer schweren 
anhaltenden lymphopenie zu minimieren. patien-
ten mit schweren anhaltenden lymphopenien ha-
ben ein potenzielles risiko für opportunistische 
infektionen (u. a. progressive multifokale leuk-
enzephalopathie) (10). 

bei einem Einstieg in die systemische therapie
sollten initial konventionelle systemische immun-
therapeutika eingesetzt werden. dazu gehören die 
immunsuppressiva ciclosporin, fumarsäureester
und methotrexat. zusätzlich zu der systemischen 
therapie ist eine kombination mit einer topischen 
therapie erforderlich.

ciclosporin und methotrexat sind mittel der 
Wahl, insbesondere wenn ein rascher Wirkeintritt 
notwendig ist oder wenn das ansprechen und die 
Wirksamkeit unter fumarsäureester unbefriedi-
gend sind. bei nichtansprechen kann ein Wechsel 
von ciclosporin auf methotrexat und umgekehrt 
eine therapieoption sein. fumarsäureester eignen 
sich insbesondere für die langzeittherapie, das 
pasi-75-ansprechen (eine mindestens 75-pro-
zentige reduktion des pasi-Wertes) beträgt nach 
16 Wochen 50–70 %.

ciclosporin sollte möglichst nur intermediär zur 
akuten intervention für maximal drei bis sechs 
monate eingesetzt werden. bei einer langzeitthe-
rapie, spätestens nach ein bis zwei Jahren, ist vor 
allem wegen der nephrotoxizität und der blut-
druckerhöhung und eines erhöhten malignom-
risikos, das bei allen systemischen immun-
suppressiva besteht, die indikation zur fortset-
zung der therapie kritisch zu überprüfen.

vor einer behandlung mit methotrexat ist der 
patient über die potenziellen hepatotoxischen ri-
siken (Transaminasenanstieg, Leberfibrose) auf-
zuklären. regelmäßige leberfunktionstest sind 

durchzuführen und der patient ist hinsichtlich 
weiterer risiken (Übergewicht, alkoholabusus,
diabetes mellitus) zu überwachen.

retinoide in niedriger dosierung werden als mo-
notherapie bei plaque-psoriasis aufgrund man-
gelnder Wirksamkeit nicht empfohlen.

orale kortikosteroide sollten nicht zur therapie
der psoriasis eingesetzt werden. sie können die 
hauterscheinungen einer psoriasis zwar bessern, 
jedoch nach dosisreduktion oder nach Ende der 
behandlung zu einer verschlechterung der der-
matologischen symptome führen. 

nach ausschöpfen der konventionellen syste-
mischen therapieoptionen ohne ausreichenden 
therapieerfolg oder bei unverträglichkeiten
oder kontraindikationen für die konventionel-
len systemischen therapien ist eine behandlung
mit biologischen systemischen immuntherapeu-
tika indiziert. bei der beurteilung des therapie-
ansprechens ist die unterschiedliche dauer der 
induktionsphase (12–16 Wochen) zu beachten. 
Wird nach der induktionsphase keine mindes-
tens 50-prozentige reduktion des pasi-scores
erreicht, sollte eine individuelle therapieoptimie-
rung stattfinden. 

als biologische systemische immuntherapeutika
können die zur behandlung der psoriasis zugelas-
senen TNF-α-Antagonisten (Adalimumab, Eta-
nercept, Infliximab) oder Interleukin-Inhibitoren 
(secukinumab, ustekinumab) eingesetzt werden. 
die Wirksamkeit von Etanercept ist in der induk-
tionsphase hinsichtlich der mittleren ansprechrate
geringer. alternativ kann ustekinumab eingesetzt 
werden. die sicherheitshinweise zu ustekinumab
(auftreten einer exfoliativen dermatitis (Eryth-
rodermie) und Exfoliation der haut) sind zu be-
achten (11). adalimumab und secukinumab sind 
auch für eine first-line-therapie zugelassen.

bei nicht ausreichendem therapieerfolg mit einem 
biologischen systemischen immuntherapeutikum 
ist eine umstellung auf ein anderes biologikum in 
Erwägung zu ziehen. im rahmen der frühen nut-
zenbewertung nach § 35a sgb v zeigte secuki-
numab gegenüber der jeweiligen zweckmäßigen 
vergleichstherapie (zvt) für die teilpopulation
a (erwachsene patienten mit mittelschwerer bis 
schwerer plaque-psoriasis, die für eine systemi-
sche und/oder phototherapie geeignet sind) keinen 
zusatznutzen und für die teilpopulation b (er-
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wachsene patienten mit mittelschwerer bis schwe-
rer plaque-psoriasis, die auf andere systemische 
therapien einschließlich ciclosporin, methotre-
xat oder puva nur unzureichend angesprochen
haben oder bei denen eine kontraindikation oder 
unverträglichkeit vorliegt) einen hinweis auf ei-
nen beträchtlichen zusatznutzen bei patienten mit 
biologika-vorbehandlung und einen hinweis auf 
einen geringen zusatznutzen bei patienten ohne 
biologika-vorbehandlung (12;13).

apremilast kann zu den biologischen systemi-
schen immuntherapeutika eine therapeutische 
alternative sein. apremilast sollte der zulassung
entsprechend aber nur dann eingesetzt werden, 
wenn die patienten auf ciclosporin oder metho-
trexat oder puva nicht angesprochen haben oder 
eine solche therapie kontraindiziert ist oder die 
patienten diese nicht vertragen haben.

valide daten für einen direkten vergleich liegen 
aber bisher nicht vor. im rahmen der frühen nut-
zenbewertung (§ 35a sgb v) von apremilast
wurden Adalimumab, Infliximab oder Usteki-
numab als zvt festgelegt. für diese indikation
lagen nur placebokontrollierte studien sowie eine 
studie gegenüber Etanercept vor. Etanercept wur-
de jedoch wegen der geringeren Wirksamkeit im 
Vergleich zu Adalimumab, Infliximab und Uste-
kinumab nicht als zvt festgelegt. zudem hat der 
pharmazeutische unternehmer auch für dieses 
anwendungsgebiet keinen indirekten vergleich
gegenüber der zvt durchgeführt. der zusatznut-
zen ist damit laut beschluss des gemeinsamen
bundesausschusses (g-ba) nicht belegt (14;15).

Psoriasis-Arthritis (8;14;16-18)

die therapie der gelenkmanifestationen orientiert 
sich an den regeln für die behandlung der rheuma-
toiden arthritis bzw. der spondylitis ankylosans. 
variationen ergeben sich durch die außerordentlich 
unterschiedlichen verläufe der Erkrankung sowie
durch die möglichkeit, dass therapien die haut-
symptome verschlechtern können und dass aggres-
sivere behandlungsmethoden sowohl haut- als 
auch Gelenksymptome beeinflussen. 

die symptomatische therapie der psoriasis-ar-
thritis erfolgt in anlehnung an die therapie der 
rheumatoiden arthritis initial mit nsar. diese
zeigen zwar einen nutzen hinsichtlich muskulo-
skelettaler symptome, auf die hautläsionen ha-
ben sie allerdings kaum einen Einfluss. Ihre Gabe 

sollte auch aufgrund der kardiovaskulären und 
gastrointestinalen risiken auf eine kurze behand-
lungsdauer beschränkt bleiben. 

Wenn der Einsatz von nsar keinen ausreichen-
den Erfolg zeigt, ist bei zunehmender krankheits-
aktivität (u. a. schmerzempfindliche Gelenke, 
Enthesitis) und schlechter prognose (u. a. fort-
schreitende gelenkzerstörung, radiologische pro-
gression) eine behandlung mit nicht-biologischen 
dmards indiziert: 

mit der gabe von methotrexat kann bei patien-
ten mit psoriasis-arthritis eine verbesserung der
gelenk- und hautsymptomatik erreicht werden.

 Leflunomid zeigt ebenfalls eine Wirksamkeit 
auf die polyarthritis und die psoriasis-arthritis.

lokale injektionen von kortikosteroiden können 
ergänzend verabreicht werden.

biologische systemische immuntherapeutika
(TNF-α-Antagonisten (Etanercept, Infliximab, 
adalimumab, golimumab) oder interleukin-
inhibitoren (ustekinumab oder secukinumab))
können bei patienten, die trotz eines nicht-bio-
logischen dmard weiterhin eine hohe krank-
heitsaktivität aufweisen, eine alternative sein. Es 
liegt keine Evidenz für die Überlegenheit eines 
TNF-α-Antagonisten gegenüber einem anderen 
oder gegenüber einem interleukin-inhibitor oder 
umgekehrt vor. im rahmen der frühen nutzenbe-
wertung nach § 35a sgb v ist ein zusatznutzen
von Secukinumab gegenüber der zVT (TNF-α-
antagonisten) nicht belegt (19;20).

apremilast sollte entsprechend der zulassung nur 
bei unverträglichkeiten oder unzureichendem 
ansprechen einer dmard-therapie eingesetzt 
werden. im rahmen der frühen nutzenbewertung
(§ 35a sgb v) von apremilast wurde als zvt ein 
TNF-α-Antagonist (Etanercept, Adalimumab, In-
fliximab oder Golimumab) ggf. in Kombination 
mit methotrexat bestimmt. als zulassungsstudien
lagen nur placebokontrollierte studien und damit 
keine studien gegenüber der zvt vor. auch die 
europäische zulassungsbehörde kritisierte, dass 
keine direkt vergleichenden studien existieren. 
darüber hinaus führte der pharmazeutische un-
ternehmer in seinem dossier keinen indirekten 
vergleich durch. der zusatznutzen von apremi-
last in der genannten indikation ist damit laut be-
schluss des g-ba nicht belegt (14;15).
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Kosten

Wirkstoff Präparat DDD-Angaben
(mg)1 Dosis2,3 Kosten für

1 Jahr [€]4,5,6,7

PDE-4-Hemmer

Apremilast Otezla® 30 mg 
Filmtabletten 608 60 mg / Tag p.o.  15.537,099

Kortikosteroid

Prednisolon Generikum 
10 mg, 20 mg Tabletten 108,10 10–40 mg / Tag p.o. 54,31–134,47

TNF-α-Antagonisten

Adalimumab Humira® 40 mg Injektionslösung im 
Fertigpen/in Fertigspritze 2,910 40 mg / 2 Wochen 

s.c.  21.360,509

Certolizumab
Pegol

Cimzia® 200 mg Injektionslösung in 
Fertigspritze11 1410 200 mg / 2 Wochen 

s.c.  18.618,619

Etanercept Enbrel® 25 mg Injektionslösung in 
Fertigspritze 710 50 mg / Woche s.c.  20.635,019

Etanercept
Biosimilar (Benepali®),

50 mg Injektionslösung in 
Fertigspritze/im Fertigpen

710 50 mg / Woche s.c.  17.267,37

Golimumab Simponi® 50 mg Injektionslösung in 
Fertigspritze11   1,6610 50 mg / Monat s.c.  19.663,369

Infliximab
Remicade® 100 mg Pulver für ein 
Konzentrat zur Herstellung einer 

Infusionslösung
  3,7510 5 mg / kg / 8 Wochen 

i.v. 17.726,159,12,13

Infliximab
Biosimilar (Inflectra®),

100 mg Pulver für ein Konzentrat zur 
Herstellung einer Infusionslösung

  3,7510 5 mg / kg / 8 Wochen 
i.v. 14.991,059,12,13

Interleukin-Inhibitoren

Secukinumab Cosentyx® 150 mg Injektionslösung im 
Fertigpen 1010

150 mg / Monat 
s.c.14

300 mg / Monat 
s.c.15

 10.618,029

 21.236,049

Ustekinumab Stelara® 45 mg Injektionslösung in 
Fertigspritze   0,5410 45 mg / 12 Wochen16

s.c.  20.214,969

Calcineurin-Inhibitor

Ciclosporin Generikum 
100 mg Weichkapseln17 2508,10 2,5 mg / kg / Tag 

p.o.     2331,6212

Antimetabolite

Leflunomid Generikum 
20 mg Filmtabletten11 208 20 mg / Tag 

p.o.       811,27

Methotrexat Lantarel® 7,5 mg 
Tabletten18 2,58 15 mg / Woche 

p.o.         86,63

Methotrexat
Generikum 

15 mg Injektionslösung in 
Fertigspritze

– 15 mg / Woche 
s.c./i.m./i.v.       726,87

Sonstige

Fumarsäureester Fumaderm® (120/87/5/3 mg), 
magensaftresistente Tabletten17 –

6 x 120/87/5/3 mg / 
Tag p.o.

(≙ 3 x 2 Tabletten / 
Tag)

    5984,39
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Anlage 1 – Wirkstoff AKTUELL zu Apremilast

Stand Lauertaxe: 01.11.2016
1Nach (21); 2Dosierung für Erhaltungstherapie gemäß Fachinformation (FI); 3die Dosierungen für die Induktions-/Aufsättigungs-/Testdosis sind für die jeweiligen 
Indikationsgebiete den FI zu entnehmen; 4Kostenberechnung bezogen auf die Tagesdosis der FI anhand des kostengünstigsten Präparates einschließlich 
Import; gesetzliche Pflichtrabatte der Apotheken und pharmazeutischen Unternehmen wurden berücksichtigt; 5bei Erhaltungstherapie können Kosten für 
die Induktions-/Aufsättigungs-/Testdosis hinzukommen; 6Kosten für Begleittherapien wurden nicht berücksichtigt; 7zur besseren Vergleichbarkeit der Kosten 
wurden Therapiekosten für ein Jahr berechnet, das jedoch nicht die tatsächliche Therapiedauer wiederspiegelt, die jeweilige Therapiedauer ist der FI zu 
entnehmen; 8oral; 9preisgünstiger Import; 10parenteral; 11nur für Indikation Psoriasis-Arthritis zugelassen; 12Berechnung für eine 70 kg schwere Person; 13Kosten
für Spritzen, Nadeln und Infusionsbesteck nicht enthalten; 14Patienten mit Psoriasis-Arthritis; 15Patienten mit Plaque-Psoriasis sowie Patienten mit Psoriasis-
Arthritis mit gleichzeitiger mittelschwerer bis schwerer Plaque-Psoriasis oder unzureichendem Ansprechen auf TNF-α-Inhibitoren; 16Dosis für Patienten 
≤ 100 kg; Patienten > 100 kg: 90 mg / 12 Wochen; 17nur für Indikation Psoriasis zugelassen; 18teurere Generika vorhanden.
Neben den dargestellten Wirkstärken/Darreichungsformen stehen noch weitere zur Verfügung. Weitere Angaben zu Dosierungen/Dosierungsschemata sind 
den Fachinformationen zu entnehmen. Die Kostendarstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

apremilast ist ein oraler phosphodiesterase-
4(pdE-4)-inhibitor und wirkt intrazellulär durch 
Modulation eines Netzwerks pro- und antiinflamm-
atorischer mediatoren. pdE 4 ist eine für zyklisches 
Adenosinmonophosphat (cAMP) spezifische und in 
Entzündungszellen dominante pdE. durch pdE-
4-hemmung werden die intrazellulären camp-
spiegel angehoben. dies führt durch modulation der 

Expression von TNF-α, IL-23, IL-17 und anderen in-
flammatorischen Zytokinen zur Downregulation der 
Entzündungsreaktion. zyklisches amp moduliert
zudem die Konzentrationen antiinflammatorischer 
zytokine wie il-10. Es wird angenommen, dass die-
se pro- und antiinflammatorischen Mediatoren am 
krankheitsgeschehen der psoriasis und der psoria-
sis-arthritis beteiligt sind.

Wirkungsweise (8)

Plaque-Psoriasis

in der indikation plaque-psoriasis ist apremilast in 
zwei doppelblindstudien (EstEEm 1 und 2) im ver-
gleich zu placebo untersucht worden. an diesen studi-
en nahmen insgesamt 1257 personen mit psoriasis, die 

für eine phototherapie oder eine systemische behand-
lung geeignet erschienen, teil. primärer Endpunkt die-
ser studien war eine mindestens 75-prozentige reduk-
tion des pasi-Wertes (pasi-75) nach 16 Wochen be-
handlung. Dieser wurde unter Apremilast signifikant 
häufiger erreicht (s. Tabelle 1).

Wirksamkeit (8)

Tabelle 1 
Studienergebnisse

Studie ESTEEM 1 ESTEEM 2

Placebo Apremilast 30 mg
zweimal tgl. Placebo Apremilast 30 mg

zweimal tgl.

n 282 562 137 274

PASI-75 5,3 % 
(15/282)

33,1 %1

(186/562)
5,8 % 

(8/137)
28,8 %1

(79/274)
1p < 0,0001 für alle Vergleiche Apremilast versus Placebo

Psoriasis-Arthritis

in der indikation psoriasis-arthritis wurden drei 
placebokontrollierte doppelblindstudien (palacE 
1, 2, 3) bei personen mit einer aktiven psoriasis-ar-
thritis durchgeführt. Erwachsene, die trotz voraus-
gehender therapie mit nicht-biologischen oder 
biologischen dmards mindestens drei ge-
schwollene und mindestens drei schmerzhafte
gelenke hatten, wurden in die studien eingeschlos-

sen. insgesamt 1493 patienten erhielten für 24 
Wochen apremilast (2 x 20 mg oder 2 x 30 mg) oder 
placebo zusätzlich zu ihrer bisherigen behandlung. 
primärer Endpunkt war die zahl der patienten, die 
nach 16 Wochen eine mindestens 20-prozentige 
besserung ihrer gelenksymptome (acr 20) hatten. 
Dieser Endpunkt wurde unter Apremilast signifikant 
häufiger als unter Placebo erreicht. Der Unterschied 
zwischen den beiden apremilast-dosierungen war 
nicht signifikant (s. Tabelle 2).
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Anlage 1 – Wirkstoff AKTUELL zu Apremilast

Nebenwirkungen, Risiken und Vorsichtsmaßnahmen1

Kontraindikationen

Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder 
einen der bestandteile des fertigarzneimittels
schwangerschaft

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

patienten mit der seltenen hereditären galakto-
se-intoleranz, laktase-mangel oder glukose-
galaktose-malabsorption sollten dieses arznei-
mittel nicht einnehmen.
bei patienten mit stark eingeschränkter nie-
renfunktion sollte die dosis von apremilast auf 
30 mg einmal täglich reduziert werden.
bei zu beginn der behandlung untergewichti-
gen patienten sollte das körpergewicht regel-
mäßig kontrolliert werden. bei ungeklärtem und 
klinisch relevantem gewichtsverlust sollte bei 
diesen patienten eine ärztliche abklärung erfol-
gen und das absetzen der behandlung erwogen 
werden.

Wechselwirkungen

die apremilast-Exposition nimmt bei gleichzei-
tiger anwendung mit starken cYp3a4-induk-
toren (z. b. rifampicin) ab und kann zu einem 
geringeren klinischen ansprechen führen.
zwischen ketoconazol und apremilast besteht 
keine klinisch bedeutsame arzneimittelwechsel-
wirkung: apremilast kann zusammen mit einem 
potenten cYp3a4-inhibitor wie ketoconazol 
angewendet werden.
bei patienten mit psoriasis-arthritis besteht zwi-
schen apremilast und methotrexat keine phar-
makokinetische arzneimittelwechselwirkung: 
apremilast kann zusammen mit methotrexat an-
gewendet werden.
zwischen apremilast und oralen kontrazeptiva, 
welche Ethinylestradiol und norgestimat ent-
halten, besteht keine pharmakokinetische arz-
neimittelwechselwirkung: apremilast kann zu-
sammen mit oralen kontrazeptiva angewendet 
werden.

1 die informationen zu nebenwirkungen, risiken und vorsichtsmaßnahmen erheben keinen anspruch auf vollständigkeit. Weitere informationen sind der fachinformation zu entnehmen. aktuelle
Warnhinweise wie z. b. rote-hand-briefe sind zu beachten.
2Fettgedruckte Nebenwirkungen: im rahmen des zulassungsverfahrens identifizierte Risiken (Evidenz für zusammenhang zwischen arzneimittel und bestehen eines risikos liegt vor) (8).

Nebenwirkungen2

sehr häufig (≥ 1/10) Diarrhoe, Übelkeit

häufig (≥ 1/100, < 1/10)

Bronchitis, Infektion der oberen Atemwege, Nasopharyngitis, verminderter Appetit, 
Schlaflosigkeit, Migräne, Spannungskopfschmerz, Kopfschmerz, Husten, Erbrechen, 
Dyspepsie, häufiger Stuhlgang, Oberbauchschmerzen, gastroösophageale 
Refluxkrankheit, Rückenschmerzen, Fatigue

gelegentlich  
(≥ 1/1000, < 1/100) Überempfindlichkeit, Hautausschlag, Gewichtsverlust

Tabelle 2
Studienergebnisse

Studie PALACE 1 PALACE 2 PALACE 3

Placebo
Apremilast

20 mg

zweimal tgl.

Apremilast
30 mg

zweimal tgl.
Placebo

Apremilast
20 mg

zweimal tgl.

Apremilast
30 mg

zweimal tgl.
Placebo

Apremilast
20 mg

zweimal tgl.

Apremilast
30 mg

zweimal tgl.

n 168 168 168 159 163 162 169 169 167

ACR 201

Woche 16
19,0 %

(32/168)

30,4 %

(51/168)

38,1 %

(64/168)

18,9 %

(30/159)

37,4 %

(61/163)

32,1 %

(52/162)

18,3 %

(31/169)

28,4 %

(48/169)

40,7 %

(68/167)

p-Wert

Apremilast
vs.
Placebo

– 0,0166 0,001 – 0,0002 0,006 – 0,0295 < 0,0001

1Kriterien des American College of Rheumatology (ACR) für den Krankheitsverlauf der Psoriasis-Arthritis
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Anlage 1 – Wirkstoff AKTUELL zu Apremilast

Hinweise zu besonderen Patientengruppen

Ältere Patienten Keine Dosisanpassung erforderlich.

Kinder und Jugendliche Für Kinder und Jugendliche nicht zugelassen.

Patienten mit 
eingeschränkter
Nierenfunktion

Bei Patienten mit leicht und mäßig eingeschränkter Nierenfunktion ist keine Dosisanpassung 
erforderlich.
Bei Patienten mit stark eingeschränkter Nierenfunktion (Kreatinin-Clearance < 30 ml/min, 
geschätzt nach der Cockroft-Gault-Formel) sollte die Dosis von Apremilast auf 30 mg 
einmal täglich reduziert werden. Für die initiale Dosistitration wird in dieser Patientengruppe 
empfohlen, Apremilast nur mit dem in Tabelle 1 der Fachinformation angegebenen Schema 
für morgens zu titrieren und die Abenddosen auszulassen.

Patienten mit 
eingeschränkter
Leberfunktion

Keine Dosisanpassung erforderlich.

Fertilität, Schwangerschaft 
und Stillzeit

Bevor mit der Behandlung begonnen werden kann, ist eine Schwangerschaft auszuschlie-
ßen. Frauen im gebärfähigen Alter müssen eine zuverlässige Verhütungsmethode 
anwenden, um während der Behandlung eine Schwangerschaft zu verhindern.
Kontraindiziert in der Schwangerschaft.
Keine Anwendung während der Stillzeit.

Sie finden das Fortbildungsportal der KBV im sicheren Netz der Kassenärztlichen Vereinigungen. Sollten 
Sie dafür noch keinen Anschluss haben, wenden Sie sich bitte an Ihre KV. Nähere Informationen finden Sie 
auch online unter http://www.kbv.de/html/sicheres_netz.php.
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Anlage 2a – Diagnoseliste zum langfristigen Heilmittelbedarf nach § 32 Absatz 1a SGB V  
mit Wirkung ab dem 01.01.2017  
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Anlage 3 – Praxisinformation: Heilmittelverordnung, Stand: November 2016

INFORMATIONEN FÜR DIE PRAXIS
 

Heilmittelverordnung November 2016

Praxissoftware für die Heilmittelverordnung:  
Das ändert sich ab 1. Januar 2017 – Hinweise für Ärzte 

Ob Physiotherapie, Ergotherapie oder Logopädie: Wer zur Verordnung von 
Heilmitteln sein Praxisverwaltungssystem (PVS) nutzt, darf ab Januar nur 
noch zertifizierte Software verwenden. Warum das so ist und was Ärzte über 
die Neuerung wissen sollten, stellt diese Praxisinformation vor. 

Die neue Software soll Ärzte bei der korrekten Verordnung von Heilmitteln 
unterstützen. Denn die vielen und teils komplexen Regelungen sind schwer 
überschaubar. Ungenauigkeiten oder Fehler beim Ausstellen der Verordnung 
können die Folge sein. Und so kommt es immer wieder zu Rückfragen von 
Therapeuten in der Praxis. Denn diese müssen die Heilmittelverordnung auf 
Richtigkeit prüfen, da anderenfalls die Krankenkassen ihre Leistung nicht 
vergüten („Retaxierung“). 

Verordnungen nur mit zertifizierter Software  
Der Gesetzgeber hat deshalb festgelegt, dass Ärzte ab 2017 eine zertifizierte 
Verordnungssoftware nutzen müssen (Paragraf 73 Abs. 8 SGB V). Damit soll 
sichergestellt werden, dass alle verwendeten Softwareprodukte die Informa-
tionen enthalten, die Ärzte für eine korrekte Verordnung benötigen. Die KBV 
wurde mit der Zertifizierung beauftragt.  
Hinweis: Die Neuregelung gilt bundesweit für alle Ärzte, die Heilmittel mittels 
Praxissoftware verordnen. Wer Vordrucke per Hand ausfüllt, weil er nur sehr 
wenige Heilmittelverordnungen ausstellt, kann dies auch weiterhin tun.

Das bietet die zertifizierte Software   
Die zertifizierte Software soll das Ausstellen einer Heilmittelverordnung er-
leichtern und den Verordnungsprozess insgesamt sicherer machen. KBV
und GKV- Spitzenverband haben dazu Anforderungen definiert und festge-
legt, welche Informationen und Funktionen die Software bieten muss:    

 Die Verordnungssoftware enthält alle Informationen der Heilmittel-
Richtlinie inklusive des Heilmittelkatalogs – und zwar immer auf dem 
aktuellen Stand. 

 Die Software prüft die Plausibilität der eingegebenen Verordnungsda-
ten und gibt dem verordnenden Arzt einen Hinweis, wenn das Formu-
lar unvollständig ist. Zudem erhält der Arzt Hinweise, wenn bei-
spielsweise die eingegebene Verordnungsmenge zu hoch ist oder bei 
einer Verordnung außerhalb des Regelfalls die medizinische Begrün-
dung fehlt. 

INFORMATIONEN FÜR DIE PRAXIS
 

Unterstützung 
bei der korrekten 
Verordnung

Ärzte sind gesetzlich 
verpflichtet, 
zertifizierte Software 
zu nutzen

Software enthält 
alle wichtigen 
Informationen der 
Heilmittel-Richtlinie

Frühe 
Fehlerwarnung
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Anlage 3 – Praxisinformation: Heilmittelverordnung, Stand: November 2016

 

 - 2 - 

Thema: Heilmittelverordnung

 Dem Arzt wird verbindlich angezeigt, wenn die Verordnung einen be-
sonderen Verordnungsbedarf (Praxisbesonderheiten) oder langfristi-
gen Heilmittelbedarf begründet.  
So gleicht die Software den oder die eingegebenen ICD-10-Kode/s
mit dem eingegebenen Indikationsschlüssel und gegebenenfalls noch 
mit dem Alter des Patienten oder dem Verordnungszeitraum ab und 
zeigt an, wenn diese Daten einen besonderen Verordnungsbedarf 
begründen.

Ein besonderer Verordnungsbedarf und ein langfristiger Heilmittelbe-
darf schützen den Arzt, weil solche Verordnungen im Falle einer Wirt-
schaftlichkeitsprüfung aus seinem Verordnungsvolumen herausge-
rechnet beziehungsweise gar nicht erst berücksichtigt werden.

Hinweise zur Zertifizierung  
Mit der Zertifizierung hat der Gesetzgeber die KBV beauftragt. Damit soll 
sichergestellt werden, dass die über 100 Softwareanbieter gleichermaßen 
die Anforderungen an die Verordnung von Heilmitteln in ihren Produkten 
umsetzen. Bislang fehlten einheitliche Standards, die die Umsetzung der 
komplexen Vorgaben der Heilmittel-Richtlinie in der Software sicherstellen.  
Im Zertifizierungsverfahren prüft die KBV, ob die Verordnungssoftware die 
Anforderungen erfüllt und entsprechend funktioniert. Aspekte wie die grafi-
sche Umsetzung werden dabei nicht berücksichtigt. 

Hier erfahren Sie, ob Ihre Software zertifiziert ist 
Ob ein Softwareprodukt für die Heilmittelverordnung zertifiziert ist, können 
Ärzte über die „Zulassungslisten für Praxisverwaltungssysteme“ (PVS) erfah-
ren, die die KBV führt. Sie sind online abrufbar unter www.kbv.de/377108.
Da die PVS-Anbieter erst begonnen haben, ihre Systeme zur Zertifizierung 
anzumelden, ist davon auszugehen, dass viele erst zum Jahresende eine 
Zulassung erhalten. Bei Fragen zum Stand der Zertifizierung eines Soft-
wareprodukts sollten sich Ärzte daher direkt an ihren PVS-Anbieter wenden.

Vorteile der zertifizierten Software im Überblick

 Mehr Zeit: Alle Informationen sind elektronisch hinterlegt und schnell 
verfügbar, langes Suchen im Heilmittelkatalog oder in den Diagnose-
listen entfällt.

 Mehr Sicherheit: Die Software unterstützt das korrekte Ausstellen der 
Verordnungen und weist auf Fehler hin; dies kann gerade für Ärzte 
hilfreich sein, die nur selten Verordnungen ausstellen.

 Immer aktuell: Durch die Quartalsupdates der Praxisverwaltungssys-
teme sind alle Informationen immer auf dem aktuellen Stand. 

 Alles inklusive: Ob Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie oder 
Podologie – die Software unterstützt die Verordnung sämtlicher Heil-
mittel.

Liste der 
zertifizierten 
Produkte online 
abrufbar 

Zertifizierung durch 
die KBV

Anzeige eines 
besonderen 
Verordnungsbedarfs

Schutz im Falle von 
Wirtschaftlichkeits-
prüfungen
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Anlage 3 – Praxisinformation: Heilmittelverordnung, Stand: November 2016

 

 - 3 - 

Thema: Heilmittelverordnung

 Weniger Rückfragen: Fehlerfreie Heilmittelverordnungen bedeuten 
weniger Nach- und Rückfragen von Therapeuten in der Arztpraxis.

 Zertifizierung: Die KBV ist eine anerkannte und verlässliche Zertifizie-
rungsstelle für Softwareprodukte im vertragsärztlichen Bereich, von
ihr werden unter anderem auch die Abrechnungssoftware und die 
Arzneimittelverordnungssoftware zertifiziert. 

Mehr Informationen  
KBV-Themenseite Verordnungen: www.kbv.de/962253
KBV-Themenseite Heilmittel: www.kbv.de/514019
Fragen und Antworten zur PVS-Zertifizierung: www.kbv.de/744105
Zulassungslisten für Praxissoftware: www.kbv.de/377108
Heilmittelverordnung mit zertifizierter Software: www.kbv.de/936881  

Kennen Sie schon die PraxisNachrichten? Sie können den Newsletter der KBV hier 
kostenlos abonnieren: www.kbv.de/html/1641.php 

Informationen 
im Internet
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Anlage 4 – Übersicht der Beschlüsse des Landesausschusses für das Jahr 2017 

Übersicht der Beschlüsse des Landesausschusses für das Jahr 2017
 

Unterversorgung und in absehbarer Zeit drohende Unterversorgung

Arztgruppe Region Fördermaßnahme

Augenärzte Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis Praxisübernahmen*

Für diesen Bereich gilt die Förderung über das durchschnittliche Aufgabealter hinaus**.

 
zusätzlicher lokaler Versorgungsbedarf

Arztgruppe Region Fördermaßnahme

Hausärzte

Mittelbereich Bad Lobenstein/Mittelzentrum Bad Lobenstein 
(Bad Lobenstein, Birkenhügel, Blankenberg, Blankenstein, Harra, 
Neundorf, Pottiga, Schlegel, Wurzbach)

1 Praxisneugründung* 

Mittelbereich Eisenach/Grundzentrum Mihla  
(Berka v. d. Hainich, Bischofroda, Ebenshausen, Frankenroda, Hallungen, 
Lauterbach, Mihla, Nazza)

1 Praxisneugründung*

Mittelbereich Hildburghausen/Grundzentrum Bad Colberg-Helburg  
(Bad Colberg-Heldburg, Gompertshausen, Hellingen, Schlechtsart, 
Schweickershausen, Ummerstadt, Westhausen)

1 Praxisneugründung* 
1 Zweigpraxis

Mittelbereich Ilmenau/Grundzentrum Gräfenroda  
(Frankenhain, Gräfenroda, Liebenstein, Gehlberg, Geschwenda, Gossel)

1 Praxisneugründung* 
1 Zweigpraxis

Mittelbereich Ilmenau/Grundzentrum Großbreitenbach 
(Altenfeld, Böhlen, Friedersdorf, Gillersdorf, Großbreitenbach, Herschdorf, 
Neustadt, Wildenspring)

1 Praxisneugründung* 

Mittelbereich Meiningen/Grundzentrum Wasungen  
(Friedelshausen, Hümpfershausen, Mehmels, Metzels, Oepfershausen, 
Unterkatz, Wahns, Wallbach, Wasungen, Schwallungen)

1 Praxisneugründung* 

Mittelbereich Sömmerda/Grundzentrum Elxleben  
(Alperstedt, Andisleben, Elxleben, Großmölsen, Großrudestedt, 
Kleinmölsen, Nöda, Ollendorf, Udestedt, Walschleben, Witterda)

Praxisübernahmen*

Mittelbereich Sömmerda/Grundzentrum Straußfurt  
(Gangloffsömmern, Haßleben, Henschleben, Riethnordhausen, 
Schwerstedt, Straußfurt, Werningshausen)

Praxisübernahmen*

Mittelbereich Sömmerda/Grundzentrum Weißensee 
(Bilzingsleben, Büchel, Frömmstedt, Griefstedt, Günstedt, Herrnschwende, 
Kannawurf, Kindelbrück, Riethgen, Weißensee)

Praxisübernahmen*

Augenärzte

Landkreis Gotha/Mittelbereich Gotha 2 Praxisneugründungen*

Landkreis Saale-Holzland-Kreis/Mittelbereich Bad Klosterlausnitz/
Hermsdorf

1 Praxisneugründung* 
(Sonderbedarf)

Für alle genannten Bereiche gilt die Förderung über das durchschnittliche Aufgabealter hinaus** und 
Praxisübernahmen*.

* Praxisübernahmen und Praxisneugründungen werden mit 60.000 € Investitionskostenzuschuss (3.000 €/Quartal, 
max. 20 Quartale) gefördert.

** Das durchschnittliche Aufgabealter liegt bei 65 Jahren. Die Förderung beträgt 1.500 €/Quartal. 
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Anlage 5 – Übersicht der teilnehmenden BKKn an dem Vertrag Hausarztzentrierte Versorgung  
in Thüringen 

Betriebskrankenkassen 
(alphabetisch sortiert)

VKNR

actimonda krankenkasse 21405
atlas BKK ahlmann 03407
Audi BKK 64414
BAHN-BKK 40401
BKK 24 09416
BKK Achenbach Buschhütten 18403
BKK advita 48412
BKK Akzo Nobel – Bayern 67411
BKK B. Braun Melsungen 42401
BKK Deutsche Bank AG 24413
BKK Diakonie 19402
BKK Dürkopp Adler 19409
BKK EUREGIO 21407
BKK evm 47419
BKK EWE 12407
BKK exklusiv 09402
BKK Faber-Castell & Partner 69405
BKK firmus 03412
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER 19410
BKK Herford Minden Ravensberg 19479
BKK Herkules 42419
BKK KARL MAYER 40417
BKK KBA/West 67407
BKK Krones 68404
BKK Linde (Teilnahme zum 31.12.2016 beendet) 45411
BKK MAHLE 61435
BKK Melitta Plus 19540
BKK MEM 90403
BKK Miele 19473
BKK Mobil Oil 09455
BKK PFAFF 49417
BKK Pfalz 49411
BKK PricewaterhouseCoopers 42405
BKK ProVita (Teilnahme zum 31.12.2016 beendet) 68415
BKK Public 07430
BKK Rieker.Ricosta.Weisser 58440
BKK RWE 09409
BKK Salzgitter 07417
BKK SBH 58435
BKK Scheufelen 61449
BKK Technoform 08425
BKK Textilgruppe Hof 65424
BKK VBU 72421
BKK VDN 18544
BKK Vital 49409
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Anlage 5 – Übersicht der teilnehmenden BKKn an dem Vertrag Hausarztzentrierte Versorgung  
 in Thüringen 

Betriebskrankenkassen 
(alphabetisch sortiert)

VKNR

BKK Voralb HELLER*LEUZE*TRAUB 61493
BKK Werra-Meissner 42420
BKK Wirtschaft & Finanzen 42406
BKK Würth 61487
BKK ZF & Partner 47434
Continentale BKK 02422
Daimler BKK 61491
Debeka BKK 47410
E.ON Betriebskrankenkasse (Fusion zum 01.01.2017, aufnehmende Kasse: energie-BKK) 31418
energie-BKK 09450
Ernst & Young BKK 42402
Heimat Krankenkasse 19418
Metzinger BKK 62418
mhplus BKK (Teilnahme zum 31.12.2016 beendet) 61421
Novitas BKK 02407
pronova BKK 49402
R+V BKK 45405
Salus BKK 40410
Schwenninger BKK 58434
SECURVITA BKK 02406
SIEMAG BKK 18515
SKD BKK 67412
Südzucker-BKK 52405
Thüringer BKK 89407
TUI BKK 09452
Vereinigte BKK (Fusion zum 01.01.2017, aufnehmende Kasse: BKK VBU) 40418
VIACTIV Krankenkasse 18405
WMF Betriebskrankenkasse 61477

Quelle: BKK Landesverband Mitte
Stand: 1. Quartal 2017, Änderungen gegenüber dem 4. Quartal 2016 sind rot gekennzeichnet. 
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Anlage 6 – Übersicht der teilnehmenden BKKn am Hautscreening-Vertrag in Thüringen

Seite 1 von 2

Betriebskrankenkassen 
(alphabetisch sortiert)

VKNR

actimonda krankenkasse 21405

atlas BKK ahlmann 03407

BKK 24 09416

BKK Achenbach Buschhütten 18403

BKK advita 48412

BKK Akzo Nobel – Bayern 67411

BKK B. Braun Melsungen 42401

BKK Braun-Gillette (Fusion zum 01.01.2017, aufnehmende Kasse: pronova BKK) 40426

BKK Deutsche Bank AG 24413

BKK Diakonie 19402

BKK Dürkopp Adler 19409

BKK evm 47419

BKK EWE 12407

BKK exklusiv 09402

BKK Freudenberg 53408

BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER 19410

BKK Herford Minden Ravensberg 19479

BKK Herkules 42419

BKK KBA/West 67407

BKK Linde 45411

BKK MAHLE 61435

BKK Melitta Plus 19540

BKK MEM 90403

BKK Miele 19473

BKK PFAFF 49417

BKK Pfalz 49411

BKK PricewaterhouseCoopers 42405

BKK Public 07430

BKK RWE 09409

BKK Salzgitter 07417

BKK Technoform 08425

BKK Textilgruppe Hof 65424

BKK VBU 72421

BKK VDN 18544
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Anlage 6 – Übersicht der teilnehmenden BKKn am Hautscreening-Vertrag in Thüringen

Betriebskrankenkassen 
(alphabetisch sortiert)

VKNR

BKK VerbundPlus 62461

BKK Vital 49409

BKK Werra-Meissner 42420

BKK Wirtschaft & Finanzen 42406

BKK Würth 61487

Continentale BKK 02422

Debeka BKK 47410

E.ON Betriebskrankenkasse (Fusion zum 01.01.2017, aufnehmende Kasse: energie-BKK) 31418

energie-BKK 09450

Heimat Krankenkasse 19418

pronova BKK 49402

Salus BKK 40410

SIEMAG BKK 18515

Thüringer BKK 89407

TUI BKK 09452

Vereinigte BKK (Fusion zum 01.01.2017, aufnehmende Kasse: BKK VBU) 40418

WMF Betriebskrankenkasse 61477

Quelle: BKK Landesverband Mitte
Stand: 1. Quartal 2017, Änderungen gegenüber dem 4. Quartal 2016 sind rot gekennzeichnet. 
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Anlage 7 – Übersicht der teilnehmenden BKKn an dem Vertrag „Starke Kids Thüringen“ 

Betriebskrankenkassen 
(alphabetisch sortiert)

VKNR

BKK Linde 45411

BKK Miele 19473

BKK PricewaterhouseCoopers 42405

Brandenburgische BKK 81401

Debeka BKK 47410

Heimat Krankenkasse 19418

Novitas BKK 02407

R+V BKK 45405

Quelle: BKK Landesverband Mitte
Stand: 1. Quartal 2017
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Anlage 8 – Übersicht der teilnehmenden BKKn am IV-Vertrag „Hallo Baby“ und  
an der Zusatzvereinbarung Sonographie in Thüringen

Seite 1 von 3

Betriebskrankenkassen
(alphabetisch sortiert)

VKNR Zusatzvereinbarung 
Sonographie

actimonda krankenkasse 21405 +

atlas BKK ahlmann 03407 +

BKK 24 09416 +

BKK Achenbach Buschhütten 18403

BKK advita 48412

BKK Aesculap 58430

BKK Akzo Nobel – Bayern 67411 +

BKK B. Braun Melsungen 42401  

BKK Braun-Gillette gültig bis 31.12.2016 40426  

BKK Deutsche Bank AG 24413  

BKK Diakonie 19402 +

BKK Dürkopp Adler 19409  

BKK EUREGIO 21407  

BKK evm 47419

BKK EWE 12407

BKK exklusiv 09402  

BKK Faber-Castell & Partner 69405

BKK firmus 03412  

BKK Gildemeister Seidensticker 19410  +

BKK Herford Minden Ravensberg (BKK HMR) 19479  

BKK KBA 67407  

BKK LINDE 45411  

BKK MAHLE 61435  

BKK Melitta Plus 19540 +

BKK MEM 90403 +

BKK MIELE 19473  

BKK MOBIL OIL 09455 +

BKK PFAFF 49417

BKK Pfalz 49411 +

BKK PricewaterhouseCoopers 42405

BKK ProVita 68415

BKK Public 07430

BKK Rieker.Ricosta.Weisser 58440 +

12_RS_1216_anlage_08.indd   1 14.12.16   11:50



Seite 2 von 3 KVT – Rundschreiben 12/2016

Anlage 8 – Übersicht der teilnehmenden BKKn am IV-Vertrag „Hallo Baby“ und  
 an der Zusatzvereinbarung Sonographie in Thüringen

Betriebskrankenkassen
(alphabetisch sortiert)

VKNR Zusatzvereinbarung 
Sonographie

BKK RWE 09409  

BKK Salzgitter 07417  

BKK Scheufelen 61449  

BKK Schwarzwald-Baar-Heuberg (BKK SBH) 58435  

BKK Technoform 08425  

BKK Textilgruppe Hof 65424  

BKK VBU (Sitz in Berlin) 72421/95408  

BKK VDN (Sitz in Schwerte) 18544 +

BKK VerbundPlus 62461 +

BKK VITAL 49409 +

BKK Werra-Meissner 42420 +

BKK Wirtschaft & Finanzen 42406 +

BKK Würth 61487  

BKK ZF & Partner 47434  

BMW BKK 69401

Debeka BKK 47410  

Die Continentale BKK 02422 +

E.ON BKK Fusion mit energie-BKK zum 31.12.2016 31418

energie-BKK 09450 +

Ernst & Young BKK 42402

Heimat Krankenkasse 19418

Novitas BKK 02407 +

pronova BKK 49402  

R+V BKK 45405

Securvita BKK 02406

SIEMAG BKK 18515

SKD BKK (Sitz in Schweinfurt) 67412  

Südzucker-BKK 52405  

Thüringer BKK 89407

TUI BKK 09452

WMF BKK (Sitz in Geislingen) 61477 +

Quelle: BKK-Vertragsarbeitsgemeinschaft Mitte
Stand: 1. Quartal 2017, Änderungen gegenüber dem 4. Quartal 2016 sind rot gekennzeichnet
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Leistungserbringerverzeichnis teilnehmender stationärer Einrichtungen am Vertrag zur Integrierten Versor-
gung nach § 140 a ff. SGB V zur Prävention von Frühgeburten und dem plötzlichen Kindstod in Thüringen

Beginn Name des  
Krankenhauses Adresse Verantwortlicher Arzt Telefon- 

nummer

07.08.2008 Ilm-Kreis-Kliniken
Arnstadt-Ilmenau 
gGmbH

Bärwinkelstraße 33
99310 Arnstadt

Dr. med. Christine Stapf 03628 919-329

14.08.2008 HELIOS Klinkum Erfurt 
GmbH

Nordhäuser Straße 74
99089 Erfurt

Priv.-Doz. Dr. med.  
Gert Naumann

0361 7814000 
0361 7814001

21.08.2008 SRH Zentralklinikum 
Suhl gGmbH

Albert-Schweitzer-Str. 2
98527 Suhl

Dr. med. Matthias Schmidt 03681 355300

01.11.2008 Klinikum der Friedrich-
Schiller-Universität Jena

Bachstraße 18 
07743 Jena

Prof. Dr. Schleußner 03641 933230

22.01.2009 St. Georg Klinikum  
Eisenach gGmbH

Mühlhäuser Straße 94–95
99817 Eisenach

Dipl.-Med. Andrea Lesser 03691 698240

18.02.2009 Sophien- und Hufeland-
Klinikum gGmbH

Henry-van-de-Velde-Straße 2
99425 Weimar

Dr. med. Jörg Herrmann 03643 571600

Quelle: BKK-Vertragsarbeitsgemeinschaft Mitte 
Stand: 1. Quartal 2017

Anlage 8 – Übersicht der teilnehmenden stationären Einrichtungen am IV-Vertrag „Hallo Baby“ 
 in Thüringen 
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Beilage – Merkblatt Ambulante ärztliche Behandlung von Flüchtlingen und Asylsuchenden

Merkblatt
Ambulante ärztliche Behandlung von Flüchtlingen und Asylsuchenden

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,

ab  01.01.2017  sollen  auch  ankommende  Flüchtlinge in  Thüringen  schon  eine  elektronische
Gesundheitskarte  (eGK)  erhalten.  Mit  der  Krankenbehandlung  beauftragt  das  Land  Thüringen  per
Vertrag die Krankenkassen. Damit ändert sich für diese Patienten das  Abrechnungsverfahren. Der
eingeschränkte Leistungsanspruch nach Asylbewerberleistungsgesetz ändert sich hingegen nicht, d. h.
diese Flüchtlinge sind keine GKV-Mitglieder und ihnen auch nicht gleichgestellt.  Es wird aber auch
dabei bleiben, dass diese Menschen bei Krankheit in ihre Praxen kommen werden. Um Ihnen einen
Überblick  zu geben, was bei  der Behandlung von Flüchtlingen und Asylbewerbern zu beachten ist,
haben wir unser Merkblatt zu diesem Thema überarbeitet.

Ankommende Flüchtlinge: Wer ist zuständig? Wann erhalten Sie die eGK?
 

Ankommende Flüchtlinge  kommen zunächst  in  die  Landesunterkunft  Gera (Altes Wismut-Krankenhaus).
Hier erfolgt die Erstuntersuchung (Anamneseerhebung, allgemeine ärztliche Untersuchung auf übertragbare
Krankheiten,  Röntgen der  Lunge ab dem 16. Lebensjahr,  Tuberkulintest  bei  Kindern und Schwangeren,
Überprüfung des Impfstatus ab dem 14. Lebensjahr).  Verantwortlich ist der Öffentliche Gesundheits-
dienst des Landes,  der mit dem SRH Waldklinikum zusammenarbeitet.  Danach werden die Flüchtlinge
nach Suhl verlegt und stellen ihren Asylantrag. Schließlich werden sie auf die Kommunen (Kreise, kreisfreie
Städte) aufgeteilt. Dort (und auch erst dann) erhalten Sie eine eGK.

Regelversorgung der Flüchtlinge und Asylbewerber – Funktion der eGK
 

In  Ihren  Praxen  werden  Sie  vor  allem  mit  der  medizinischer  Regelversorgung  der  Flüchtlinge  und
Asylbewerber konfrontiert. Hier ist zunächst die Unterscheidung wichtig, ob es sich um Asylsuchende nach
§ 1  oder  § 2  des  Asylbewerberleistungsgesetzes  (AsylbLG)  handelt.  Künftig  werden  alle  kommunal
untergebrachten Flüchtlinge als Behandlungsausweis eine eGK (oder Ersatzbescheinigung – siehe unten)
vorlegen.  Die  bisherigen  Abrechnungsregelungen  einschl.  Behandlungsscheine  werden  mit  Beginn  des
Jahres 2017 ungültig. Zu welcher Gruppe ein Patient gehört, ist am Patientenstatus zu erkennen, der auf
der eGK verzeichnet ist, d. h. Sie erkennen dies erst beim Einlesen der eGK. Bei der eGK mit Status 9 ist
zusätzlich auf der Rückseite die Europäische Krankenversicherungskarte (EHIC) ungültig gemacht.

Asylsuchende nach § 2 AsylbLG:

Dies sind Menschen, die als Asylant oder Flüchtling anerkannt sind oder bereits  länger als 15 Monate in
Deutschland leben. Sie sind leistungsrechtlich und verfahrensmäßig den Mitgliedern der GKV gleich-gestellt.
Sie legen eine eGK vor,  die mit  der  Status-Nr.  4 gekennzeichnet ist.  Sie werden wie  GKV-Versicherte
behandelt. Verordnungen erfolgen auf den üblichen Mustern (inkl. Sprechstundenbedarf).

Asylsuchende nach § 1 AsylbLG:

Dies sind Flüchtlinge und Asylbewerber, die noch keine 15 Monate in Deutschland leben und deren Antrag
noch bearbeitet wird (siehe oben). Sie werden eine eGK vorlegen, die mit der Status-Nr. „9“ gekennzeichnet
ist, bzw. eine Ersatzbescheinigung der regional zuständigen Krankenkasse:

• Die  ärztlichen Leistungen, einschließlich der Versorgung mit Arznei- und Verbandmitteln, sind in
diesen  Fällen  per  Gesetz  (§  4  AsylbLG)  grundsätzlich  beschränkt auf  Behandlungen  akuter
Erkrankungen  und  Schmerzzustände  sowie  sonstiger  zur  Genesung,  zur  Besserung  oder  zur
Linderung  von  Krankheiten  oder  Krankheitsfolgen  erforderlichen  Leistungen  sowie  auf  die
Gewährung ärztlicher und pflegerischer Hilfe und Betreuung, Hebammenhilfe und Arznei-, Verband-
und  Heilmittel  für  werdende  Mütter  und  Wöchnerinnen  und  die  amtlich  empfohlenen  Schutz-
impfungen und medizinisch gebotenen Vorsorgeuntersuchungen. 

• Überweisungen (Muster 6, 10  bzw. 10a) sind bei Notwendigkeit möglich.

• Verordnungen erfolgen zu Lasten der regional  zuständigen Krankenkasse auf  den üblichen
Mustern (inkl. Sprechstundenbedarf).
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• Notfälle  sind  über  den  Notfallbehandlungsschein (Muster  19)  abrechenbar.  Als
Kostenträger ist  die  regional  zuständige  Krankenkasse  anzugeben.  Der  Antrag  auf
Kostenübernahme (Anzeige nach § 25 SGB XII) entfällt.

Rolle der Krankenkassen

Durch das neue Verfahren fällt nach Angaben des Landes das bisherige Zuständigkeits-Durcheinander
zwischen Landesbehörden und kommunalen Behörden weg. Die mitwirkenden Kassen stellen die eGK
bzw. Ersatzbescheinigung aus und wickeln alle Anliegen entsprechend der Anspruchsberechtigung ab.
Damit es am Ort immer einen Ansprechpartner gibt, haben sie die Kommunen untereinander aufgeteilt:

Krankenkasse Stadt/Landkreis

AOK PLUS Eisenach, Jena, Suhl, Altenburger Land, Eichsfeld, 
Hildburghausen, Saale-Holzland-Kreis, Schmalkalden-Meiningen,
Sonneberg, Wartburgkreis

DAK-Gesundheit Erfurt, Greiz, Gotha, Ilm-Kreis, Saale-Orla-Kreis, Unstrut-Hainich-
Kreis

IKK classic Gera, Weimar, Sömmerda, Weimarer Land

Knappschaft Kyffhäuserkreis

Siemens-Betriebskrankenkasse (SBK) Saalfeld-Rudolstadt

BKK Verkehrsbau Union (BKK VBU) Nordhausen

- Name und Kontaktdaten der persönlichen Ansprechpartner: siehe Rundschreiben 12/2016 auf Seite 10

Ersatzbescheinigungen (Anspruchsnachweis)

Es ist immer damit zu rechnen, das Patienten nicht sofort eine eGK erhalten. Sie erhalten dann von der
regional  zuständigen  Krankenkasse  eine  Ersatzbescheinigung.  Diese  enthält  mindestens  folgende
Angaben: Name der ausstellenden Krankenkasse einschl.  Kostenträgerkennung (IK), Name, Vorname,
Geburtsdatum  des  Patienten,  Statuskennzeichen  „9“,  Beginn  und  Ende  der  Gültigkeit  des
Anspruchsnachweises  und  grundsätzlich  auch  die  Krankenversichertennummer  (Ausnahme:  Bei
erstmaliger Ausstellung einer eGK liegt noch keine Krankenversichertennummer vor. Sie muss durch die
Arztpraxis  bei  der  regional  zuständigen Krankenkasse  erfragt  werden.)  Bitte  kopieren Sie  die  Ersatz-
bescheinigung für Ihre Unterlagen. Legt der Patient weder eGK noch Ersatzbescheinigung vor, können Sie
ihn  zur  Beiholung  an  die  Krankenkasse  verweisen.  Die  Regelungen  zur  Notfallbehandlung  gelten
unverändert.

Sonderfall: Flüchtlinge in Landeseinrichtungen in Gera und Suhl

Flüchtlinge, die sich in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes in Gera und Suhl aufhalten, haben
noch keine eGK und auch keine Ersatzbescheinigung. Praxen in Gera und Suhl (z. T. auch in Jena)
können  daher  mit  Flüchtlingen  konfrontiert  werden,  die  weiterhin  einen  Behandlungsschein  des
Landesverwaltungsamtes vorlegen. Diese können weiter über die KV abgerechnet werden.

Was tun, wenn Arzt und Patient nicht dieselbe Sprache sprechen?

Sprachbarrieren  erschweren  die  Behandlung  von  Flüchtlingen  zusätzlich.  Hier  helfen  sprachkundige
Personen, am besten Dolmetscher. Nach § 6 AsylbLG liegt es im Ermessen des Zuständigen, d. h. der
zuständigen Landkreise und kreisfreien Städte, Dolmetscher zu beauftragen und entsprechend zu
vergüten.  Nur  bei  traumatisierten  Flüchtlingen  (Opfer  von  Folter,  Vergewaltigung  oder  anderen
Gewalttaten)  sind  Dolmetscher  Pflicht. Wenn  der  Arzt  aus  praktischen  Gründen  selbst  einen
Dolmetscher beauftragt, sollte er sich vorher wegen der Vergütung  des Dolmetschers absichern. 

Weitere Informationen finden Sie immer aktuell  auf der Internetseite der KV Thüringen unter dem
Link: http://www.kv-thueringen.de/mitglieder/abr_hon/10_la/50_son_kostent/20_asylb_lg/index.html.

Veit Malolepsy, Stabsstelle Kommunikation/Politik, 
Telefon 03643 559-192, 
E-Mail: veit.malolepsy@kvt.de

Weimar, den 13.12.2016
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Beilage – Patienteninformation zum Medikationsplan 

Liebe Patientin, lieber Patient, 

wenn Sie regelmäßig auf mehrere Medikamente  
angewiesen sind, dürfen Sie den Überblick nicht 
verlieren. Einnahmefehler können die Wirkung ein-
zelner Arzneimittel verstärken oder verringern und 
Ihnen damit schaden. Auch alle Ärzte, bei denen 
Sie in Behandlung sind, müssen über Ihre gesamte 
Medikation Bescheid wissen. Nur so können sie das 
Risiko unerwünschter Wechselwirkungen bei der 
Verschreibung von Arzneimitteln verringern. 

Doch Hand aufs Herz: Wer hat auf Anhieb den  
Überblick über seine Medikamente parat? 

Seit dem 1. Oktober 2016 haben Sie Anspruch auf 
einen persönlichen Medikationsplan, wenn Sie 
gleichzeitig mindestens drei auf Kassenrezept 
verordnete, systemisch wirkende (d. h. im Körper 
wirkende) Medikamente anwenden und die Anwen-
dung über mindestens vier Wochen vorgesehen ist. 
So können Sie jederzeit nachlesen, wann und wie 
Sie welches Medikament einnehmen müssen.

WELcHE VORtEILE HAt EIN MEDIKAtIONSPLAN? 

  Der Medikationsplan ist ein persönliches Verzeichnis  
aller verordneten sowie der nicht verschreibungspflich-
tigen Arzneimittel, die Sie einnehmen oder anwenden. 

  Sie haben alle Informationen über Ihre Medikation 
schnell zur Hand. Wenn Sie von einem anderen Arzt oder 
in einer Apotheke nach Ihren Arzneimitteln gefragt 
werden, vergessen Sie nichts mehr, weil Sie dann einfach 
nur Ihren Medikationsplan vorlegen müssen. 

  Alle Eintragungen und Aktualisierungen erfolgen nach 
einem einheitlichen Muster. So haben Sie stets den Über- 
blick über Ihre Medikation. Auch jeder Arzt am Wohnort, 
unterwegs oder gar im Notfall kann sich schnell einen 
Überblick über Ihre Medikation verschaffen.

  Zudem kann Sie auch der Apotheker anhand des 
Medikationsplans auf mögliche Probleme bei der Medi-
kation hinweisen und gegebenenfalls Rücksprache mit 
Ihrem Arzt halten. 

  Zu jedem aufgeführten Arzneimittel finden Sie darüber 
hinaus genaue Angaben, wann und wie Sie es einnehmen 
oder anwenden müssen. Das kann Sie besser vor Einnah- 
mefehlern schützen. 

WER ERStELLt IHREN MEDIKAtIONSPLAN? 

  In der Regel erstellt den Medikationsplan Ihr Hausarzt. 

  Wenn Sie keinen Hausarzt haben, kann auch ein 
Facharzt, der überwiegend Ihre Arzneimitteltherapie 
koordiniert, den Medikationsplan ausstellen. 

  In jedem Fall sollten Sie aber nur einen Arzt um die 
Erstellung des Medikationsplans bitten. 

NutzEN SIE IHREN MEDIKAtIONSPLAN

  Bringen Sie Ihren Medikationsplan zu jedem 
Arztbesuch mit.

  Nehmen Sie Ihren Medikationsplan mit, wenn Sie 
Rezepte einlösen oder rezeptfreie Medikamente kaufen.

  Informieren Sie Ihren Arzt auch über nicht verschrei-
bungspflichtige Medikamente, die Sie in der Apotheke 
kaufen, damit diese gegebenenfalls auf Ihrem Medika-
tionsplan ergänzt werden können. 

Nutzen Sie dieses Angebot, 
damit sind Sie auf der sicheren Seite! 
Ihr Praxisteam.

IHR PERSöNLIcHER MEDIKAtIONSPLAN
ALLE MEDIKAMENtE Auf EINEN BLIcK

Herausgeber: 
Kassenärztliche Bundesvereinigung
www.kbv.de

INfORMAtION fÜR uNSERE PAtIENtEN
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Wichtige Telefonnummern Ihrer Geschäftsstelle, gültig ab 01.01.2017

            Vorwahl: 03643 ...
  Sekretariat Vorstand Janett Steinmetz 559-183
  Sekretariat Vorstand/Vertreterversammlung Sabine Tappert 559-184

 Hauptgeschäftsführer Sven Auerswald
 Sekretariat  Ines Mückner 559-196  
 Referentin Vorstand/Geschäftsführung Stefanie Schmidt 559-194
 Referentin Weiterbildungsförderung Tina Götz 559-195

 Stabsstelle Kommunikation/Politik – Leiter Veit Malolepsy 559-192
 Stabsstelle Grundsatzfragen Honorar/EBM – Leiter Stephan Turk 559-150
 Abteilung Rettungsdienst – Leiter  Gunnar Linker 559-800

 ■ Hauptabteilung Vertragswesen
 Hauptabteilungsleiter Ralf Babuke 559-130
 Sekretariat Doreen Lüpke  559-131

 ■ Hauptabteilung Verordnungs- u. Wirtschaftlichkeitsberatung
 Hauptabteilungsleiterin Dr. Anke Möckel 559-760
 Sekretariat Karina Sobirai  559-761

 Arzneimittel, Verbandmittel, Medizinprodukte, Heilmittel,  Anja Auerbach 559-763
	 Hilfsmittel,	Impfungen,	Häusliche	Krankenpflege,		 Bettina	Pfeiffer	 559-764
 Krankenhausbehandlung, Krankentransport, Med. Rehabilitation,  
 Medizinprodukte, Reha-Sport, Funktionstraining, SAPV,  
 Soziotherapie, Pharmakotherapie- und Heilmittelberatung, 
 ARMIN: Wirkstoffverordnung, Medikationskatalog, Medikations- 
 management
 Sprechstundenbedarf inkl. Frühinformation und Rückforderungen Beate Müller, Marion Schultz 559-765, -766
 Daten zu Arzneimit telinformationen: VIS, GAmSi  Dr. Urs D. Kuhn  559-767
 Wirtschaftlichkeitsprüfverfahren inkl. Beratungstermine,  Thomas Kaiser 559-771 
 Praxisbesonderheiten, Richtgrößen Franziska Henschel 559-772

 ■ Hauptabteilung Justitiariat
 Justitiarin Ass. jur. Bettina Jäger-Siemon 559-140
 Sekretariat  Ulrike Carl/Katy Margraf 559-141

 ■ Hauptabteilung Finanzen und Organisation
 Hauptabteilungsleiter Jörg R. Mertz 559-290
 Sekretariat  Monja Schenke  559-290
 Stiftung zur Förderung ambulanter ärztlicher Versorgung in Thüringen Antje Görnhardt 559-293

 Abteilung Rechnungswesen – Leiterin Anja Acker 559-240
 Abschlags- u. Restzahlungen, Honorarüberzahlungen Petra Uhlmann, Lysann Pafel 559-242, -246
 Reisekostenabrechnungen – Mandatsträger Anja Otto 559-252

 Abteilung Hausverwaltung – Leiter Marco Effenberger 559-264
 Aktenvernichtung Rolf Friedrich 559-263
 Formularbestellung  559-231

Dienstleistungen und Veranstaltungsorganisation Susann Binnemann 559-230
Rückfragen zu Fortbildungsveranstaltungen Silke Jensen  559-282

 ■ Hauptabteilung Abrechnung
 Hauptabteilungsleiter Steffen Göhring 559-400
 Sekretariat  Gabriele Walther 559-401

 Abteilung Abrechnungsorganisation – Leiter Axel Börner 559-403
 Sekretariat Katrin Gröschel 559-414
 Abrechnungssteuerung/individuelles Punktzahlvolumen Cornelia Scholz, Elke Kula 559-404, -406
 Plausibilitätsprüfungen Antje Müller, Annegret Müller 559-407

 Abteilung Leistungsabrechnung – Leiterin Tina Gunßer 559-470
 Sekretariat Rebecca Jäger 559-471
 EDV in der Arztpraxis Claus Wähnert, Angelika Kulpe, 559-408, -421 
   Daniela Ochsenfahrt 559-458 

  

   Ansprechpartner Telefon-Nr.
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 Leistungsabrechnung nach Fachgruppen:
 Allgemeinmediziner, Praktische Ärzte, Kinderärzte, Internisten Britta Rudolph, Irina Dietrich 559-480, -494
 Claudia Skerka, Petra Grimmer 559-456, -492

 Gynäkologen, HNO-Ärzte, Orthopäden, PRM, Urologen Andrea Böhme, Evelyn Goetz 559-454, -430

  Hautärzte, Neurologen, Nervenärzte, Notfälle/Einrichtungen, 
 Psychiater, Psychotherapie Kerstin Bose, Marion Reimann 559-451, -452

 Augenärzte, Ermächtigte Ärzte, Fachchemiker, HNO-Ärzte,  
 Humangenetik, Laborärzte, Laborgemeinschaften, Mammographie- 
 Screening, Pathologen Uta Schöler, Manuela Stöpel 559-437, -438

 Anästhesisten, Augenärzte, Belegärzte, Chirurgen, Dialyseärzte, 
 Dialyse-Einr., MKG, Nuklearmed., Neurochirurgen, Radiologen Karin Kokot, Annett Kölbel 559-441, -444

 Abteilung Honorare/Widersprüche – Leiterin Christina König 559-500 
 Sekretariat  Susanne Gröschel  559-501
 Anfragen zum Honorarbescheid  Marina Müller, Bettina Helferich 559-512, -511
 Antragsverfahren individuelles Punktzahlvolumen Claudia Köster, Susann Reise 559-510, -508
    Katrin Leiner, Robin Scheffel 559-509
 Widerspruchsverfahren gegen Honorarbescheid Claudia Pfeffer  559-502

 ■ Hauptabteilung Kassenärztliche Versorgung
 Hauptabteilungsleiterin Christiane Maaß 559-710
 Sekretariat Silke Höland 559-720

 Abteilung Qualitätssicherung – Leiterin Dr. Bettina Tittel 559-717
 Ltr. Gruppe Qualitätssicherung N. N. 559-715
 Ltrn. Gruppe ServiceStelle Kerstin Budach 559-749

 Abteilung Sicherstellung – Leiterin Heidrun Becher 559-733
 Sekretariat/Sachbearbeitung Ilona Kurtze  559-737
 Zweigsprechstunden, Ärzte in Weiterbildung, Fördermittel
 Arztregister  Beate Liebeskind, Regina Roth 559-743
 Wartelisteneintragungen, Vertreterregelungen,  
 Anzeige von Urlaub/Krankheit, Sprechstunden 
 Änderungen von persönlichen Daten (Anschriften etc.)

 Niederlassungsberatung Ronald Runge  559-732
 Voraussetzungen für eine Zulassung/Praxisübernahme und -abgabe Mabel Kirchner, Peter Hedt 559-736
 Analysen der Versorgungssituation, Erläuterungen zur Versorgungs- 
 gradfeststellung, Finanzierungsmöglichkeiten, Kooperationen,  
 Ausschreibung, Praxisberatungen unter betriebswirtschaftlichen 
 Gesichtspunkten, Modellrechnung – INKO, Praxisbörse

 Notdienst – Leiter Gruppe Notdienst/Projektleiter Markus Vogel 559-739
 regionale Infrastruktur, Leistungserbringer und externe Partner, 
 Verträge, Kosten und Statistik, zentrale Rufnummer 116117 

 Teilnahme/Befreiung, Notdienstausschuss, Notdienstumlage,  Christine Berger  559-734 
 Notdienstbeauftragte, Beschwerden

 Dienstplanung, Support und Schulung Dienstplanportal,  Anika Struck, Kathleen Reisenweber 559-738, -721 
 Abrechnung und Widersprüche Bereitschaftspauschalen Notdienst, 
 Einsatzerfassung Fahrdienste, Informationsmaterial und Medien    

 Geschäftsstellen des Zulassungs- und Berufungsausschusses 
 Zulassungen/Ermächtigungen, Beschäftigung von Angestellten  Annett Morgenroth, Manuela Zierdt 559-741 
 Verlegung von Vertragsarztsitzen, Fachgebietswechsel, Anja Wagner, Marina Christiani 559-727 
	 Verzichtserklärungen,	Bildung	u.	Auflösung	von	Gemeinschaftspraxen,	 	  
 Ruhen der Zulassung, Verlängerung u. Erweiterung von Ermächtigungen 
 Widersprüche gegen die Beschlüsse der Zulassungsgremien Gabriele Umbreit-Kihr 559-744

 ■ Landesausschuss/Erweiterter Landesausschuss (LA/eLA)
 Leiterin der Geschäftsstellen LA/eLA Ass. jur. Nicole Frank 559-730 
 stellv. Leiter der Geschäftsstellen LA/eLA Ronald Runge 559-732  
 Ambulante Spezialfachärztliche Versorgung (ASV) Ulrike Malling 559-713

 Telefax: 03643 559-191 I E-Mail: info@kvt.de

  Ansprechpartner Telefon-Nr. 
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